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1. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG  

Das Plangebiet umfasste zum Aufstellungsbeschluss ursprünglich die am Schulredder 
gelegenen Flächen einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle sowie einer ehemaligen 
Gärtnerei, deren Flächen sich seinerzeit im Eigentum der Gemeinde befanden. Der Eigentümer 
der Hofstelle, die inzwischen für den Reitsport genutzt wird, und ein Interessent für den Ankauf 
eines Teiles der ehemaligen Gärtnereiflächen beabsichtigen, die Nutzung der Reitsportanlage 
weiterzuentwickeln und eine Einrichtung für den Hundesport zu etablieren. 

Nach Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung und Auswertung 
der Ergebnisse hat der Interessent für die Entwicklung einer Hundeschule entschieden, das 
Vorhaben einer Überplanung aufzugeben. Da das Vorhaben der Erweiterung des Reiterhofes 
weiterverfolgt werden soll, wurde der Plangeltungsbereich der vorliegenden Planung um den 
Flächenanteil der ehemaligen Gärtnerei reduziert, die bislang für die Hundeschule vorgesehen 
war. 

�'�L�H�� �5�H�L�W�J�H�P�H�L�Q�V�F�K�D�I�W�� �Ä�5�H�G�G�H�U�K�R�I�³�� �K�D�W�� �V�L�F�K�� �L�Q�� �G�H�Q�� �Y�H�U�J�D�Q�J�H�Q�H�Q�� ������ �-�D�K�U�H�Q�� �D�X�I�� �G�H�Q�� �+�R�I- und 
Weideflächen der ehemaligen Hofanlage Schleert, Schulredder 24, zu einem anerkannten 
Betrieb mit einem vielfältigen reiterlichen Angebot entwickelt. Eine große Zahl 
pferdebegeisterter junger Menschen (von Kindergartenkindern bis Jugendliche) verbringen hier 
ihre Freizeit. 

Der Reitbetrieb auf dem Redderhof erfolgt derzeit von Montag bis freitags jeden Nachmittag mit 
mehreren Gruppen mit insgesamt ca. 35-40 Kindern und einer Samstagsgruppe am Vormittag. 
Darüber hinaus erfolgen weitere Veranstaltungen am Wochenende wie z.B. Kindergeburtstage 
o. ä. sowie halb- und ganztägige Ferienangebote in den Schulferien. Der überwiegende Teil der 
Kinder liegt in der Altersklasse von Grundschulkindern, welche oft erstmals den Umgang und 
die Verantwortung mit Pferden spielerisch und reitpädagogisch erlernen.  Gerade die ortsnahe 
Lage ermöglicht es vielen Kindern selbständig zu den Reitstunden zu kommen. Die Kinder und 
Jugendlichen kommen fast ausschließlich aus Heikendorf, so dass diese aufgrund der zentralen 
Lage des Redderhofes im Schulredder 24 diesen überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
erreichen. 

Alle anderen Reitställe in und um Heikendorf sind reine Pensionsställe, in welchen Privatpferde 
zur eigenen Nutzung eingestellt sind. Die bestehende Nutzungsart ist insofern auch ein 
Alleinstellungsmerkmal für den Betrieb. 

Der Reitbetrieb ist kontinuierlich ausgebucht, es werden Wartelisten geführt. Insofern bestehen 
schon seit einiger Zeit der Bedarf und das Bestreben seitens der Betreiber, den Betrieb 
weiterzuentwickeln, um das Angebot zu erhalten und auszubauen.  

Mit der Einstellung des Reitbetriebes des benachbarten Reit- und Fahrvereins Heikendorf zum 
31.01.2025 ist die Nachfrage auf dem Redderhof noch einmal deutlich gestiegen. Im Reit- und 
Fahrverein wurden ca. 30 Kinder in einem ähnlichen Konzept betreut. 

Zur Abrundung des Angebotes und um unabhängiger von Witterungseinflüssen zu sein, soll die 
Hofanlage um eine Reithalle in den Abmessungen von ca. 42,0 x 22,0 m für die Grundfläche 
zuzüglich eines eingeschossigen Anbaus als Unterstand und für die Lagerung von Heu und 
Stroh, Maschinen etc. erweitert werden. Hierzu soll der bislang fehlende räumliche 
Zusammenhang zu der angrenzenden Fläche der ehemaligen Gärtnerei durch einen ca. 6,50 m 
breiten Knickdurchbruch im nördlichen Bereich hergestellt werden. 

Insgesamt wird hier die Möglichkeit gesehen, Sport- und Freizeitaktivitäten mit Tieren in 
Heikendorf zu fördern und den ländlichen Charakter dieses Bereiches zu wahren. Durch den 
Neubau des Jugendzentrums und insbesondere der neuen Kindertagesstätte in der näheren 
Umgebung bestehen hier auf kurzen Wegen neue Anknüpfungspunkte von Kindern zu Natur, 
Tieren und Sport. 

Da sich die Fläche des Reiterhofes derzeit planungsrechtlich im Außenbereich befindet und 
eine Genehmigungsfähigkeit der angestrebten Nutzungen nicht besteht, ist der Träger der 
vorgesehenen Maßnahme mit dem Antrag an die Gemeinde herangetreten, die Fläche zu 
überplanen, um das Planungsrecht für die in Rede stehenden Fläche herzustellen. Die 
Gemeinde befürwortet das o.g. Vorhaben und ist dem seitens des derzeitigen 
Grundstückseigentümers an sie herangetragenen Anliegen, das Planungsrecht für die Fläche 
des Plangebietes herzustellen, durch die Einleitung der vorliegenden Bauleitplanung gefolgt. 

Da sich das geplante Vorhaben nicht aus dem geltenden Flächennutzungsplan (F-Plan) 
entwickelt, ist die Änderung des F-Planes erforderlich. Dies geschieht im Zuge der 11. 
Änderung des F-Planes die hinsichtlich der dort vorgesehenen Flächenausweisungen im 
Parallelverfahren erfolgt. 
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Mit dem vorliegenden B-Plan Nr. 94 sollen, dem o.g. Planungsanlass folgend, die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für die gesicherte Erschließung des Plangebietes und 
eine Bebauung bzw. Nutzung der zur Verfügung stehenden Flächen unter dem Oberbegriff 
�ÄReitsportanlage�³��geschaffen werden. Vor diesem Hintergrund ist zur Sicherstellung einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 94 
erforderlich. 

2. RECHTSGRUNDLAGEN UND VERFAHREN  

2.1. Rechtsgrundlagen 

Der vorliegende Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 94 der Gemeinde Heikendorf wird auf der 
Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) und 
der Landesbauordnung für Schleswig-Holstein (LBO) in den jeweils gültigen Fassungen 
aufgestellt. 

Gemäß § 2 (4) BauGB ist zur Planung eine Umweltprüfung durchzuführen, deren Ergebnisse 
gemäß § 2a BauGB im Umweltbericht dokumentiert und zusammengefasst werden sollen. Der 
Umweltbericht ist Bestandteil dieser Begründung (vgl. Kapitel 12) und wird zeitgleich zur 
Bauleitplanung erarbeitet. Für die Bauleitplanung wesentliche Aussagen des Umweltberichtes 
werden in Kapitel 7 zusammengefasst. 

Nach Abschluss des Verfahrens wird der vorliegenden Planung gemäß § 10 (4) BauGB eine 
zusammenfassende Erklärung beigefügt. Diese gibt Auskunft über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Planung 
berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen die Pläne nach Abwägung mit den geprüften, 
in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurden. 

2.2. Änderungen der Planung nach der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

An der Planung wurden auf Grund der im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung erfolgten Stellungnahme sowie der Fortentwicklung der Planung 
Änderungen vorgenommen. 

Die wesentlichste Änderung ist die Herausnahme der ursprünglich für die Etablierung einer 
Hundeschule vorgesehenen Fläche. Zur landschaftsgerechten Eingrünung des verbleibenden 
Plangebietes wurde der Geltungsbereich nach Südosten erweitert, um hier die Möglichkeit zu 
schaffen, einen Knick anzupflanzen. 

Die Planung wurde dann in Planzeichnung und textlichen inhaltlich weiter ausgearbeitet. Die 
Begründung wurde entsprechend weiterentwickelt. 

2.3. Verfahren 

Der Aufstellungsbeschluss zum B-Plan Nr. 94 wurde am 28.04.2021 von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Heikendorf gefasst.  

Der Aufstellungsbeschluss der 11. Änderung des F-Planes, der im Parallelverfahren geändert 
wird, wurde am gleichen Tage gefasst. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde im Rahmen einer öffentlichen Auslegung der 
Vorentwurfsunterlagen in der Zeit vom 15.07.2024 bis einschließlich 30.08.2024 durchgeführt. 

Auf der Grundlage der Vorentwurfsfassung wurden die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange mit Schreiben vom 16.07.2024 gemäß § 4 (1) BauGB an der Planung 
beteiligt. 

Der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde Heikendorf hat in seiner Sitzung am 25.11.2025 
den Entwurfs- und Veröffentlichungsbeschluss gefasst und gleichzeitig bestimmt, dass 
entsprechend § 3 (2) i.V.m. § 4 (2) BauGB die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange von der Auslegung zu benachrichtigen und Stellungnahmen einzureichen sind.  

Die Veröffentlichung im Internet erfolgt in der Zeit vom 13.02.2026 bis einschließlich 
16.03.2026. Die von der Planung berührten Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange werden 
mit Schreiben vom 12.02.2026 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert. 

�'�L�H���*�H�P�H�L�Q�G�H�Y�H�U�W�U�H�W�X�Q�J�� �G�H�U���*�H�P�H�L�Q�G�H���+�H�L�N�H�Q�G�R�U�I�� �K�D�W���L�Q���L�K�U�H�U���6�L�W�]�X�Q�J���D�P���«�� �G�L�H���]�X�U�� �3�O�D�Q�X�Q�J��
eingegangenen Stellungnahmen geprüft. In gleicher Sitzung wurde der Satzungsbeschluss zum 
B-Plan Nr. 94 gefasst und die Begründung gebilligt. 

Weitere Verfahrensdaten werden mit dem Fortgang des Verfahrens ergänzt. 
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3. ANGABEN ZUR LAGE UND ZUM BESTAND 

3.1. Lage des Plangebietes 

Die Gemeinde Heikendorf liegt nordöstlich der Landeshauptstadt Kiel am Ostufer der Kieler 
Förde. Das Plangebiet befindet sich im südöstlichen Bereich der Ortslage unmittelbar südlich 
der Straße Schulredder und nordwestlich der B 502. 

 
Lage des Plangebietes innerhalb der Gemeinde Heikendorf (Luftbild: Digitaler Atlas Nord ) 

Das Plangebiet umfasst die am Schulredder gelegenen Flächen einer ehemaligen 
landwirtschaftlichen Hofstelle sowie die westliche Teilfläche einer ehemaligen Gärtnerei, deren 
Flächen sich zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens im Eigentum der Gemeinde 
befanden. 

 
Darstellung des Plangeltungsbereiches  
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Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

- im Norden durch den Verlauf des Schulredders im westlichen Bereich sowie der 
Grundstücksfläche des Wohnhauses der ehemaligen Gärtnerei im östlichen Bereich, 

- im Osten durch die Grundstücksfläche des Wohnhauses der ehemaligen Gärtnerei und eine 
angrenzende Maßnahmenfläche sowie 

- im Süden und Westen durch angrenzende Grünlandflächen. 

Der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 94 hat eine Größe von ca. 0,83 ha. Das Plangebiet 
befindet sich auf Höhenlagen zwischen ca. 12,00 m über NHN (Normal-Höhen-Null) im 
Nordosten und ca. 13,00 m über NHN im westlichen Bereich. Das Gelände steigt damit von 
Nordosten nach Westen geringfügig an, stellt sich aber weit überwiegend als relativ ebene 
Fläche dar. 

3.2. Derzeitige Nutzung des Plangebietes 

Die südlich des von Knicks eingefassten Schulredders legenden Flächen des Plangebietes 
werden im westlichen Bereich durch einen Reiterhof genutzt und sind mit Wohn-, Wirtschafts- 
und Nebengebäuden bebaut. Zu dem Reiterhof gehört ein Paddock; das umliegende Grünland 
wird als Pferdeweide intensiv genutzt. 

Auf dem ehemaligen Gärtnereigelände ist lediglich noch das Wohnhaus vorhanden, das von 
der Gemeinde temporär für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wurde und inzwischen 
verkauft wurde. Die ehemals vorhandenen Gewächshäuser, die auf der Fläche standen, die 
nun mit einer Reithalle bebaut werden soll, wurden bereits abgebrochen. Die umgebenden 
Flächen stellen sich teilweise als Brachflächen dar. 

Das Gebiet wird mittig durch einen vom Schulredder ausgehenden Knick durchzogen, der sich 
zwischen den Flächen der Hofstelle und dem ehemaligen Gärtnereigelände befindet. 

Westlich des Plangebietes grenzen die Flächen eines weiteren Reiterhofes an. Nördlich des 
Plangebietes auf der gegenüberliegenden Seite des Schulredders ist der Neubau einer 
Kindertagesstätte erfolgt. 

Südöstlich schließt eine jüngere Obstwiese an, die eine Ausgleichsfläche der B 502 darstellt, 
die ebenfalls südöstlich des Plangebietes von Kiel nach Schönberg verläuft. 

4. ÜBERGEORDNETE UND VORANGEGANGENE PLANUNGEN  

4.1. Ziele der Raumordnung und Landesplanung 

Gemäß § 1 (4) BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung anzupassen. Für die 
Gemeinde Heikendorf maßgebende Aussagen zu den Zielen der Raumordnung finden sich im 
Regionalplan für den Planungsraum III (REP III), bestehend aus den kreisfreien Städten Kiel 
und Neumünster sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön aus dem Jahr 2000. In 
diesem sind die Aussagen des Landesraumordnungsplanes für Schleswig-Holstein aus dem 
Jahre 1998 konkretisiert und ergänzt worden. Der bisher geltende Landesraumordnungsplan 
wurde im Jahr 2010 durch den Landesentwicklungsplan (LEP) ersetzt, der seitdem die 
Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025 vorgeben soll. 

Hierzu ist die Fortschreibung 2021 des LEP erfolgt, der am 17. Dezember 2021 wirksam 
geworden ist und die Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2034 vorgibt. 

Dem LEP sind für die Gemeinde Heikendorf die nachfolgenden Aussagen zu entnehmen: 

Die Gemeinde Heikendorf befindet sich im Ordnungsraum Kiel. Die Gemeinde wird außerdem 
als Stadtrandkern I. Ordnung dem Nahbereich des Oberzentrums Kiel zugeordnet. Im 
Ordnungsraum Kiel soll sich die Siedlungsentwicklung auf die Siedlungsachsen konzentrieren. 
Dabei sind nach Aussage des LEP Stadtrandkerne mit einzubeziehen.  

Zentralörtliche Einrichtungen und Einrichtungen mit Versorgungsfunktion sollen innerhalb der 
Gemeinde räumlich konzentriert sein.  

Die Gemeinde Heikendorf befindet sich in einem Entwicklungsraum für Tourismus und 
Erholung, in dem die naturräumlichen und landschaftlichen Potenziale berücksichtigt werden 
sollen. Dabei sollen aber auch die Möglichkeiten der regionalen Weiterentwicklung für 
Tourismus und Erholung gezielt angestrebt werden unter Berücksichtigung der vorhandenen 
Strukturen. 
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Auszug aus dem Landesentwicklungsplan Schleswig -Holstein ( 2010) 

Der Regionalplan für den Planungsraum III (REP III) konkretisiert die Aussagen des LEP. Für 
Heikendorf werden dort die nachfolgenden Aussagen getroffen: 

Die Gemeinde befindet sich im Nahbereich der Stadt Kiel. Die Stadtrandkerne stellen einen 
Schwerpunkt der Siedlungsentwicklung dar. Sie sollen durch eine vorrausschauende 
Angebotsplanung, der zukünftigen Entwicklung durch das Bereitstellen von Wohnbau-, 
Gemeindebarfs- und gewerblichen Bauflächen sowie entsprechenden Versorgungs- und 
Infrastruktureinrichtungen gerecht werden. (REP III, Ziffer 6.1, Z 2, S.35) 

Der Plangeltungsbereich befindet sich im südöstlichen Anschluss an das baulich 
zusammenhängende Siedlungsgebiet der Gemeinde und innerhalb der Abgrenzung der 
Siedlungsachsen. 

 
Auszug aus dem Regionalplan für den Planungsraum III (2000) 
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Die Pläne enthalten darüberhinausgehend keine weiteren für die Fläche des Plangebietes 
sowie für die nähere Umgebung relevanten Aussagen. Bei der vorliegenden Planung werden 
die eingangs genannten übergeordneten Ziele der Landesplanung beachtet. 

Die Regionalpläne werden derzeit neu aufgestellt. Für den Planungsraum ist dies der 
Regionalplan II. Der Plan trifft keine veränderten Aussagen, die für die vorliegende Planung von 
Relevanz sein könnte. 

4.2. Flächennutzungsplan 

Im ursprünglichen F-Plan der Gemeinde ist die Fläche des Plangeltungsbereiches als Fläche 
für die Landwirtschaft ausgewiesen worden. 

 
Auszug aus dem F-Plan als Ursprungsplan mit Darstellung des Planbereiches  

�:�H�V�W�O�L�F�K���G�H�V���3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�H�V���L�V�W���H�L�Q���6�R�Q�V�W�L�J�H�V���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W���P�L�W���G�H�U���=�Z�H�F�N�E�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���Ä�5�H�L�W- und 
�)�D�K�U�V�S�R�U�W�³�� �G�D�U�J�H�V�W�H�O�O�W���� �'�L�H�� �|�V�W�O�L�F�K�� �G�H�V�� �3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�H�V�� �J�H�O�H�J�H�Q�H���� �L�P�� �=�X�J�H�� �Ges Baues der B 502 
hergestellte Ausgleichsfläche ist als Maßnahmenfläche dargestellt. Die nördlich, jenseits des 
Schulredders angrenzenden Flächen sind als Flächen für den Gemeinbedarf und als 
Grünflächen dargestellt. Für diesen Bereich befindet sich die 12. Änderung des F-Planes im 
Aufstellungsverfahren, die die Entwicklung eines größeren Wohngebietes sowie von 
gewerblichen Bauflächen zum Ziel hat. 

Für die vorgesehenen Planungsansätze ist die Durchführung einer F-Planänderung erforderlich. 
Der Aufstellungsbeschluss zur 11. Änderung des Flächennutzungsplanes ist bereits von der 
Gemeindevertretung gefasst worden. Die F-Planänderung erfolgt im Parallelverfahren. 

4.3. Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan (L-Plan) der Gemeinde ist gemeinsam mit der Aufstellung des F-Planes 
erarbeitet worden.  

 
Landschaftsp lan (Ausschnitt Planungskarte)  mit Darstellung des Planbereiches  
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Der L-Plan stellt das Plangebiet für die bereits jetzt oder in der Vergangenheit baulich genutzten 
Bereiche als Siedlungsfläche dar. Die übrigen Bereiche sind als Flächen für die Landwirtschaft 
dargestellt worden. 

Im Hinblick auf die anstehende größere Entwicklung nördlich des Plangebietes soll eine 
Fortschreibung des L-Planes erfolgen. 

4.4. Bebauungsplanung 

An die Fläche des Plangeltungsbereiches grenzt im Norden der rechtswirksame 
Bebauungsplan (B-Plan) Nr. 81 an, der die Entstehung einer Kindertagesstätte 
planungsrechtlich vorbereitet hat.  

      
Planzeichnung (Ausschnitt) des B -Planes Nr. 81 und Plangeltungsbereich des B -Planes Nr. 82  

Östlich hiervon und nördlich des Plangebietes befindet sich der Geltungsbereich des B-Planes 
Nr. 82 dessen Aufstellungsverfahren derzeit ruht. Er hat die Entwicklung eines größeren 
Wohngebietes sowie von gewerblichen Bauflächen zum Ziel. 

4.5. Sonstige gemeindliche Planungen 

Gemeindliche Planungen im Bereich des Plangebietes erfolgten bislang im Rahmen des 
Landschaftsplanes und des Flächennutzungsplanes. Die inhaltlichen Aussagen dieser 
Planungen sind oben beschrieben. Weitergehende gemeindliche Planungen liegen für das 
Plangebiet nicht vor. 

5. PLANUNG 

5.1. Nutzungs- und Bebauungskonzept 

Das vorliegende Nutzungs- und Bebauungskonzept umfasst die am Schulredder gelegenen 
Flächen einer ehemaligen landwirtschaftlichen Hofstelle, die als Reiterhof genutzt wird, sowie 
Teilflächen einer ehemaligen Gärtnerei, deren Flächen sich im Eigentum der Gemeinde 
befanden und inzwischen veräußert wurden. 

Als Grundlagen für die Entwicklung der inhaltlichen Festsetzungen und für die Durchführung der 
frühzeiligen Beteiligung zur Bauleitplanung wurde aus den Informationen des 
Flächeneigentümers zur künftig angestrebten Entwicklung auf den Flächen das vorliegende 
Konzept entwickelt, das die wesentlichen planerischen Aussagen zur Flächen- und 
Gebäudenutzung in zeichnerischer Form zusammenfasst. Dieses Konzept bildet die Grundlage 
für die Entwicklung der textlichen und zeichnerischen Festsetzungen des B-Planes. 

Die wesentlichen Entwicklungsziele sowie die Inhalte der zeichnerischen Darstellungen werden 
nachfolgend erläutert. Hierbei wird auch auf Textbausteine zurückgegriffen, die seitens des 
Flächeneigentümers zur Verfügung gestellt wurden. 

Erschließung  

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Schulredder. Die Flächen des 
Plangebietes werden derzeit über drei Zufahrten erschlossen, die auch erhalten bleiben sollen. 
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Die Flächen des bestehenden Reiterhofes sind über eine Zufahrt am westlichen Rand, die 
vorrangig der Wohnnutzung dient, und eine Zufahrt im östlichen Bereich erschlossen, die die 
eigentliche Hauptzufahrt darstellt. 

Über die Zufahrten werden die unterschiedlichen Nutzungsbereiche sowie derzeit insgesamt ca. 
12 offene Stellplätze angefahren. Die Anzahl der Stellplätze bleibt unverändert. 

Die Erschließung der ehemaligen Gärtnerei befindet sich mittig der Grundstücksfläche. 
Zugunsten der angestrebten Nutzung muss diese Zufahrt etwas aufgeweitet werden. Die 
Zufahrt ist inzwischen Teil der Eigentumsfläche des Reiterhofes im westlichen Bereich des 
Plangebietes. Da hierüber auch die Erschließung des angrenzend bestehenden Wohnhauses 
Schulredder 26 erfolgt, wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vorgesehen. 

Entwicklungsziele  

Die aus der Hofanlage Schulredder 24 sowie der für den Neubau der Reithalle vorgesehenen 
Fläche innerhalb der ehemaligen Gärtnerei bestehende Gesamtanlage soll unter dem 
Oberbegriff "Reitsportanlage" entwickelt und genutzt werden. Dieses umfasst u.a. 

- Durchführung von Reitunterricht/-freizeiten, 

- Aufnahme von Pensionspferden (Einstellern), 

- Durchführung von Seminaren und Schulungen, 

- Ferienangebote mit eigenen Pferden, 

- Unterbringung von Gästen in Ferienwohnungen/-zimmern. 

Die Reitgemeinschaft Redderhof hat sich in den vergangenen 10 Jahren auf den Hof- und 
Weideflächen der ehemaligen Hofanlage Schleert, Schulredder 24, zu einem anerkannten 
Betrieb mit einem vielfältigen reiterlichen Angebot entwickelt. Eine große Zahl 
pferdebegeisterter junger Menschen (von Kindergartenkindern bis Jugendliche) verbringen hier 
ihre Freizeit. 

Der Reitbetrieb auf dem Redderhof erfolgt derzeit von Montag bis Freitag jeden Nachmittag mit 
mehreren Gruppen mit insgesamt ca. 35-40 Kindern und einer Samstagsgruppe am Vormittag. 
Darüber hinaus erfolgen bei weitere Veranstaltungen am Wochenende wie z.B. 
Kindergeburtstage o. ä. sowie halb- und ganztägige Ferienangebote in den Schulferien. Der 
überwiegende Teil der Kinder liegt in der Altersklasse von Grundschulkindern, welche oft 
erstmals den Umgang und die Verantwortung mit Pferden spielerisch und reitpädagogisch 
erlernen.  

Gerade die ortsnahe Lage ermöglicht es vielen Kindern selbständig zu den Reitstunden zu 
kommen. Die Kinder und Jugendlichen kommen fast ausschließlich aus Heikendorf, so dass 
diese aufgrund der zentralen Lage des Redderhofes im Schulredder 24 diesen überwiegend zu 
Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. 

Alle anderen Reitställe in und um Heikendorf sind reine Pensionsställe, in welchen Privatpferde 
zur eigenen Nutzung eingestellt sind. Die bestehende Nutzungsart ist insofern auch ein 
Alleinstellungsmerkmal für den Betrieb. 

Der Reitbetrieb ist kontinuierlich ausgebucht, es werden Wartelisten geführt. Insofern bestehen 
schon seit einiger Zeit der Bedarf und das Bestreben seitens der Betreiber, den Betrieb 
weiterzuentwickeln, das Angebot zu erhalten und auszubauen.  

Mit der Einstellung des Reitbetriebs des benachbarten Reit- und Fahrvereins Heikendorf zum 
31.01.2025 ist die Nachfrage auf dem Redderhof noch einmal deutlich gestiegen. Im Reit- und 
Fahrverein wurden ca. 30 Kinder in einem ähnlichen Konzept betreut. 

Zur Abrundung des Angebotes und um unabhängiger von Witterungseinflüssen zu sein, soll die 
Hofanlage um eine Reithalle in den Abmessungen von ca. 42,0 x 22,0 m für die Grundfläche 
zuzüglich eines eingeschossigen Anbaus als Unterstand und für die Lagerung von Heu und 
Stroh, Maschinen etc. erweitert werden. Hierzu soll der bislang fehlende räumliche 
Zusammenhang zu der angrenzenden Fläche der ehemaligen Gärtnerei durch einen ca. 6,50 m 
breiten Knickdurchbruch im nördlichen Bereich hergestellt werden. 

Insgesamt wird hier die Möglichkeit gesehen, Sport- und Freizeitaktivitäten mit Tieren in 
Heikendorf zu fördern und den ländlichen Charakter dieses Bereiches zu wahren. Durch den 
Neubau des Jugendzentrums und insbesondere der neuen Kindertagesstätte in der näheren 
Umgebung bestehen hier auf kurzen Wegen neue Anknüpfungspunkte von Kindern zu Natur, 
Tieren und Sport. 
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Entwicklungskonzept  

Innerhalb des beschriebenen Rahmens ist innerhalb der Teilbereiche des Plangebietes 
folgendes beabsichtigt: 

Die derzeitige Grundstruktur des Hofbereiches Schulredder 24 soll grundsätzlich weiterhin 
erhalten bleiben und lediglich in den Nutzungen angepasst bzw. für die anstehenden 
Nutzungsänderungen angepasst und modernisiert bzw. ergänzt werden. Eine zusätzliche 
Neubebauung innerhalb der Flächen der bestehenden Hofstelle ist nicht vorgesehen. Im 
nördlichen Bereich müssen bauliche Anlagen innerhalb des Knickabstandes kurz- bis 
mittelfristig versetzt werden. Die Bebauung der Hofstelle umfasst die im Konzeptplan 
dargestellten Baufelder 1 bis 5. 

Als Ergänzung des Gebäudebestandes und zur Abrundung des Angebotes ist lediglich die auf 
dem Grundstück Schulredder 26 innerhalb der Baufelder 6 und 7 geplante Reithalle 
einschließlich der dort beschriebenen Nutzungen vorgesehen. 

 
Nutzungs konzept  
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Das Baufeld 1  umfasst das bestehende Wohn- und Wirtschaftsgebäude, das sich aus dem 
Wohnteil im Westen und dem Wirtschaftsteil im Osten zusammensetzt. Der Wohnteil soll als 
Betreiberwohnung für den Eigentümer der Anlage erhalten bleiben. 

Der nördliche Teil des Wirtschaftsgebäudes soll ebenfalls unverändert wirtschaftliche 
Funktionen z.B. als Lagerfläche umfassen. Im südlichen Gebäudeteil ist der Einbau von bis zu 
drei Ferienwohnungen beabsichtigt, die vorrangig Feriengästen als Nutzern der Reitanlage 
dienen sollen. Hiermit wird einer bestehenden Nachfrage entsprochen und die reitsportliche 
Nutzung weiterentwickelt. 

Im Zuge dieser Maßnahmen sind eine Modernisierung der Gebäudeteile sowie der Anbau von 
Terrassen und Balkonen vorgesehen. 

Das bestehende Gebäude im Baufeld 2  soll auf Grund des Erhaltungszustandes und der 
Raumhöhen vollständig erneuert werden, in der Grundfläche aber unverändert bleiben. 

Das Erdgeschoss des derzeitigen Gebäudes (ca. 9 m x 18 m, Höhe ca. 6,0 m) wird durch den 
Reitbetrieb genutzt. Hier sind ein Aufenthaltsraum, Sanitäranlagen, Büro, Sattelkammer, 
Futterkammer und Pferdeboxen vorgesehen bzw. vorhanden. 

Im bisherigen Heuboden im Obergeschoss ist im westlichen Bereich eine Wohnung für 
Mitarbeiter des Reiterhofes und im östlichen Bereich ein Schulungsraum vorgesehen. Auf 
Grund des Umfanges des Betriebes und der Notwendigkeit auch am Wochenende und in der 
Nachtzeit die Betreuung der Pferde sicherzustellen, wird angestrebt, Mitarbeitern das Wohnen 
auf dem Hof zu ermöglichen. Die vorgesehene Dauerwohnnutzung ist an den Betrieb geknüpft, 
eine allgemeine Wohnnutzung ist nicht beabsichtigt.  

An der Nordseite dieses Gebäudes befindet sich innerhalb des Baufeldes 3  ein Anbau, der als 
Offenstall genutzt wird. Dieser soll unverändert erhalten bleiben. 

Am nördlichen Rand befinden sich zwei unmittelbar an den bestehenden Knick herangebaute 
Gebäude. Hier sieht das Konzept eine Verlegung und teilweise Verkleinerung der Anlagen vor, 
um den Schutzabstand zum Knick einzuhalten. 

Die zu verlegende Rundbogenhalle im Baufeld 4  wird derzeit als kleine Bewegungshalle für 
den Reitbetrieb genutzt. Diese Nutzung soll zunächst unverändert so erhalten bleiben. 

Innerhalb des neuen Baufeldes 5  ist entsprechend dem derzeitigen Bestand eine Nutzung für 
Fahrzeuge, Maschinen und Kutschen sowie als Werkstatt vorgesehen. 

Das Baufeld 6  auf der angrenzenden Fläche des Grundstückes Schulredder 26 umfasst am 
ehemaligen Standort der Gewächshäuser der Gärtnerei die vorgesehene Reithalle mit einem 
nach Südwesten ausgerichteten, eingeschossigen und mit einem Gründach vorgesehenen 
Anbau. Hier sind die verschiedenen Nutzungen (Reit- und Bewegungshalle Redderhof, 
hundesportliche Aktivitäten, Unterstand für Maschinen, Geräte, Futter etc.) geplant. Die Halle 
soll über ein Außenmaß von ca. 22,0 m x 42,0 m verfügen, um im Innenraum das Turniermaß 
von 20,0 m x 40,0 m einhalten zu können. 

Im südlichen Bereich der Reithalle ist innerhalb des Baufeldes 7  ein Offenstall mit Anschluss 
an die südlich angrenzenden Grünlandflächen vorgesehen. 

Vor dem Hintergrund der Wahrung effizienter Betriebsabläufe auf dem Hofgelände im Rahmen 
des Reitbetriebes sowie kurzer Arbeitswege und der Erreichbarkeit mit Fahrzeugen und 
Maschinen wird es erforderlich, den westlich der geplanten Reithalle vorhandenen Knick an 
einer Stelle im nördlichen Bereich zu unterbrechen.  

Auf Grund der entstehenden Beeinträchtigung soll der Knick entwidmet werden. Am 
südöstlichen Rand des Plangebietes ist die Neuanpflanzung eines Knicks als Ersatzmaßnahme 
vorgesehen. 

Mit den insgesamt vorgesehenen Vorgaben zu den überbaubaren Grundflächen und den Trauf- 
und Gebäudehöhen wird der bauliche Bestand aufgenommen und behutsam weiterentwickelt. 

Die bauliche Gestaltung soll im Stil der bisherigen Bebauung mit rotem Ziegel und in der 
Landwirtschaft typischen Verkleidungen aus Holz oder Blech erfolgen. 

Für die Dachflächen der Neubebauung soll die teilweise Eindeckung mit Gründächern 
vorgesehen und eine Nutzung durch Solaranlagen ermöglicht werden. 

Weitergehende Aussagen zur verkehrlichen und infrastrukturellen Erschließung des geplanten 
Wohngebietes können dem Kapitel 9 (Erschließung) dieser Begründung entnommen werden. 
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5.2. Ziele der Planung 

Mit dem vorliegenden B-Plan Nr. 94 sollen auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung, 
dem o.g. Planungsanlass folgend, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die gesicherte 
Erschließung des Plangebietes und eine Bebauung bzw. Nutzung der zur Verfügung stehenden 
Flächen durch Einrichtungen des Reitsports geschaffen werden. 

Der behutsamen und gestalterisch ansprechenden Entwicklung der baulichen und sonstigen 
Nutzungen sowie der landschaftsgerechten Einbindung kommt vor dem Hintergrund der 
Außenbereichslage besondere Bedeutung zu. 

Unter Würdigung der oben genannten Aspekte und unter Berücksichtigung der bereits 
ausgeführten übergeordneten Vorgaben lassen sich die wesentlichen städtebaulichen Ziele der 
Planung folgendermaßen zusammenfassen: 

- die Schaffung der bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Bebaubarkeit der 
zur Verfügung stehenden Flächen zur Abrundung und Ergänzung der bestehenden 
Bebauung,  

- die Erhaltung und positive Weiterentwicklung des Orts- und Landschaftsbildes, 

- die Erhaltung, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, 

- die Erfüllung der allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung, 

- die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung und hier insbesondere die 
Bedürfnisse der Familien und der jungen Menschen sowie die Belange von Sport, 
Freizeit und Erholung und 

- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege. 

Weitergehende Erläuterungen zu den einzelnen Aspekten der Planung sowie zum Nutzungs- 
und Bebauungskonzept finden sich in den entsprechenden Kapiteln der Begründung. 

5.3. Wesentliche Auswirkungen der Planung 

Durch die vorliegende Planung wird die städtebauliche Gestalt des Plangebietes im westlichen 
Bereich nur unwesentlich und im östlichen Bereich durch die vorgesehene zusätzliche 
Bebauung merkbar verändert.  

Auf Teilen der ehemals als Gärtnerei genutzten Brachfläche sollen künftig Gebäude errichtet 
und umgebende Erschließungsflächen versiegelt werden. Hier handelt es sich jedoch um eine 
vormals bereits durch Gewächshäuser baulich umfangreich genutzte Fläche. 

Durch Vorgaben zur Höhenentwicklung und zur Gestaltung der Gebäude soll eine städtebaulich 
möglichst verträgliche Einbindung in das Orts- und Landschaftsbild erfolgen. Durch die 
angestrebte Bepflanzung des westlichen und südöstlichen Randes des Plangebietes erfolgt 
eine Einbindung in die Landschaft und eine Abgrenzung gegenüber der freien Landschaft. 

Die Bebauung durch Gebäude und Erschließungsflächen sowie die Errichtung von 
Nebenanlagen werden zu einer Versiegelung und einer Beeinträchtigung der natürlichen 
Funktionen des Bodens führen. Ein Ausgleich hierfür wird im Rahmen des Verfahrens ermittelt 
und verbindlich festgesetzt.  

Hinsichtlich möglicher auf das Plangebiet einwirkender Immissionen sind die von dem 
Straßenverkehr auf der B 502 ausgehenden Lärmimmissionen zu betrachten. Bei den derzeit 
vorhandenen und weiter zu entwickelnden Nutzungen handelt es sich überwiegend um nicht 
schutzbedürftige Nutzungen. Allerdings sind die vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen 
schutzbedürftig. Der Schutzanspruch wird hier als dem eines Mischgebietes vergleichbar 
eingestuft.  

Zur Planung wurde eine schalltechnische Stellungnahme erarbeitet, um hieraus Notwendigkeit 
und ggf. Umfang von Schallschutzmaßnahmen für die vorhandene und geplante Bebauung 
ableiten zu können. Hierbei handelt es sich um passive Schallschutzmaßnahmen an den 
Gebäuden. Aktiver Schallschutz an der B 502 ist vor dem Hintergrund der örtlichen Situation 
und der geplanten Nutzung nicht als sinnvoll anzusehen. 

Da es sich bei den vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen um Betriebswohnungen und 
den Betrieben dienende Ferienwohnungen handelt, wird deren Verträglichkeit mit den 
Lärmimmissionen aus der bestehenden gewerblichen Nutzung als gegeben angesehen. 
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Hinsichtlich der insgesamt vom Plangebiet ausgehenden Emissionen sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich, da sich in der näheren Umgebung des Plangebietes keine 
schutzbedürftigen Nutzungen befinden. 

Durch die geplante Bebauung wird es zu keiner nennenswerten zusätzlichen 
Verkehrsbelastung auf dem Schulredder kommen, da ein großer Teil der Nutzungen bereits 
etabliert ist und lediglich qualitativ verbessert wird. 

Auf Grund der derzeit und auch künftig geringen Verkehrsmengen sowie der gefahrenen 
Geschwindigkeiten wird der Ausbau des Schulredders als ausreichend angesehen.  

Die ausführliche Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt 
schutzgutbezogen im Umweltbericht. 

Weitere erhebliche und daher zu vermeidende Beeinträchtigungen benachbarter Nutzungen 
durch die Planung sowie Beeinträchtigungen der geplanten Nutzungen untereinander oder 
durch bereits vorhandene Nutzungen selbst sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar. 

5.4. Alternativenprüfung 

Eine Prüfung alternativer Standorte für die geplante Betriebserweiterung des bestehenden 
Reiterhofes entfällt im vorliegenden Fall. Die Planung ist an den bestehenden Betriebsstandort 
gebunden, eine Verlagerung des bestehenden Betriebes ist nicht beabsichtigt.  

Die Nutzung an sich ist in der vorliegenden Form lediglich im Außenbereich umsetzbar, Insofern 
würden alternative Standorte ebenfalls Außenbereichsflächen in Anspruch nehmen. Bei dem 
bestehenden Standort handelt es sich noch um eine relativ ortsnahe Lage, die es vielen 
Kindern ermöglicht, selbständig zu den Reitstunden zu kommen. 

Im Hinblick auf die Errichtung der Reithalle als wesentlichem Neubauvorhaben und zusätzlicher 
Flächeninanspruchnahme wird der gewählte Standort auf den bereits vorbelasteten Flächen der 
ehemaligen Gärtnerei als der geeignetste angesehen. Grundsätzlich kommen für den Neubau 
der Reithalle nur Flächen im unmittelbaren Anschluss an die bestehende Hofstelle in Frage. 

Die Fläche westlich der Hofstelle, die städtebaulich zunächst geeigneter erscheint, da sie sich 
dichter am Siedlungsrand befindet, ist Teil der unmittelbar an den Reitbetrieb arrondierten 
Weideflächen. Diese Weidefläche ist über viele Jahrzehnte als Dauergrünland entwickelt 
worden und stellt eine wertvolle Grundlage in der Weidehaltung der Tiere dar. Ein Umbrechen 
von Dauergrünland in z. B. Ackerland ist mit hohen Umweltauflagen verbunden und nahezu 
unmöglich. Hier würden mindestens 2500 qm Fläche verlorengehen. Eine Bebauung dieser 
Fläche erscheint daher nicht sinnvoll. 

Aufgrund der Ortsnähe sind keinerlei weitere Grünlandflächen in unmittelbarer Nähe des 
Redderhofes vorhanden. Gerade im Reitschulbetrieb sind kurze Wege zwischen dem Holen der 
Pferde von der Weide und dem Vorbereiten der Tiere zum Reitunterricht wichtig. 

Im Fall einer baulichen Nutzung der bestehenden Grünlandfläche bliebe als Alternative nur eine 
Rekultivierung der derzeit für den Reithallenbau vorgesehenen Brachfläche. Auf dieser Fläche 
befanden sich über 50 Jahre ein ca. 900 qm großes Gewächshaus zzgl. Nebengebäuden, 
Schuppen und Hühnerstall, welche 2021 im Vorfeld der B-Planung abgerissen wurden. Zur 
Anlage von Dauergrünland ist hier in jedem Fall ein erhebliches Auskoffern der gesamten 
Fläche (ca. 2500 qm) notwendig, um alle Gewerbebauten- und Siedlungsreste zu entfernen. 
Anschließend müsste der Bodenaufbau zu Dauergrünland erfolgen, welches Jahre in Anspruch 
nehmen würde, um einen adäquaten Ersatz zum westlichen Weideland zu erhalten. Neben den 
ökologischen Aspekten ist dieses Verfahren zudem in keiner Weise wirtschaftlich darstellbar. 

Im bestehenden Reitbetrieb sind die Arbeitsabläufe zwischen der Reitschule und den 
landwirtschaftlichen Prozessen mit Maschinen derzeit weitgehend voneinander getrennt. 

Stallungen, Futterlager/-kammer, Sattel-/Zaumzeug, Putzplätze für die Pferde, die 
Bewegungshalle und der Aufenthaltsraum/Sanitärraum liegen alle nebeneinander im östlichen 
Bereich des Hofes. Im westlichen Bereich sind die Unterstände für die landwirtschaftlichen 
Maschinen, Traktoren, Werkstatt etc. angeordnet. Diese Struktur sichert unabhängiges Arbeiten 
in beiden Bereichen, ohne gegenseitige Gefährdungen, insbesondere der Reitschüler, zu 
verursachen. 

Daher soll die Reithalle ebenfalls im östlichen Bereich auf der Brauchfläche Schulredder 26 
entstehen, um alle Abläufe im Zusammenhang mit dem Reitbetrieb zusammenhängend und 
geschützt abzuwickeln. 
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6. PLANINHALTE  UND FESTSETZUNGEN 

Zum derzeitigen Planungsstand liegt der Planentwurf mit den für die Umsetzung erforderlichen 
textlichen und zeichnerischen Festsetzungen vor, der auf dem Nutzungs- und 
Bebauungskonzept aufbaut. 

6.1. Planungsrechtliche Festsetzungen 

Die Bauflächen im Plangebiet werden entsprechend der angestrebten Nutzung als Sonstiges 
Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung �ÄReitsportanlage�³ festgesetzt. Das festgesetzte 
Sonstige Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung -Reitsport- dient der Unterbringung von 
Anlagen und Einrichtungen zum Zweck der reitsportbezogenen Ausbildung von Reitern und 
Pferden sowie sonstigen professionellen und freizeitbezogenen Reitsportnutzungen 

Die zulässige Art der Nutzung wird für die durch Baugrenzen definierten Baufelder 
entsprechend der für die Baufelder jeweils bestehenden bzw. vorgesehenen weitergehend 
konkretisiert und durch textliche Festsetzung abschließend bestimmt. Zulässig sind 

- in dem Baufeld 1 ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit maximal einer Wohnung für 
Betriebsinhaber oder Betriebsangehörige, maximal 3 dem Betrieb der Reitsportanlage 
dienenden Ferienwohnungen sowie der Reitsportanlage dienende Funktions- und 
Lagerräume und 

- in dem Baufeld 2 ein Wohn- und Wirtschaftsgebäude mit maximal einer Wohnung für 
Betriebsinhaber oder Betriebsangehörige sowie der Reitsportanlage dienende Funktions- 
und Lagerräume. 

Hierbei handelt es sich um die beiden ehemals landwirtschaftlich genutzten Wohn- und 
Wirtschaftsgebäude als Hauptgebäude innerhalb der Gesamtanlage. Das Baufeld 1 beherbergt 
dabei auch die bestehende Dauerwohnnutzung, die beibehalten werden soll. Als größtes 
Gebäude innerhalb der Anlage soll dieses auch zur Unterbringung von Ferienwohnungen 
genutzt werden, die der reitsportlichen Nutzung dienen und sich in das Gesamtkonzept 
einfügen. 

Bei der ergänzenden Dauerwohnung im Baufeld 2 handelt es sich um eine Betriebswohnung, 
die aus betrieblichen Erwägungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal erforderlich wird. 

Die weiteren Baufelder 3 bis 5 beherbergen die für die Nutzung erforderlichen Lager- und 
Funktionsräume und die Baufelder 6 und 7 den Neubau der Reithalle mit angegliedertem 
Offenstall.  

Zulässig sind ebenfalls die für eine zweckentsprechende Nutzung weiteren erforderlichen 
hochbaulichen Nebenanlagen innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen sowie sonstigen 
Nebenanlagen (z.B. Zäune, Gatter) und Stellplätze für den durch die zulässigen Nutzungen 
verursachten Bedarf innerhalb der hierfür festgesetzten Flächen. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird entsprechend den betrieblichen Erfordernissen für alle 
Baufelder über die Festsetzung einer absoluten Zahl für die überbaubare Grundfläche 
gesteuert. Geringfügige Erweiterungen der Bestandsnutzung sind hier nur für das Baufeld 1 
vorgesehen. 

Der Neubau der Reithalle wird in der erforderlichen Größenordnung von insgesamt 1.160 m² für 
die Baufelder 6 und 7 durch entsprechende Festsetzungen ermöglicht. Zugunsten der 
Erschließung der Bebauung in den Baufeldern 6 und 7 (Zufahrten und Wegeflächen) darf dort 
gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO eine zusätzliche Flächenversiegelung bis zu einer 
maximalen Größe von 750 m² erfolgen. 

Die Höhenfestsetzungen für die Trauf- und Gebäudehöhen beziehen sich auf die Höhe des 
Erdgeschossfertigfußbodens. Dieser wird auch für die Bestandsgebäude als Maximalwert über 
Normal-Höhen-Null (NHN) in der Planzeichnung für die einzelnen Baufelder festgesetzt. 

In der Planzeichnung sind entsprechend dem Bestand und den geplanten Vorhaben die für die 
einzelnen Baufelder vorgesehenen Trauf- und Gebäudehöhen als maximale Höhen über der 
Höhe des Erdgeschossfertigfußbodens festgesetzt. Die festgesetzten Höhenorientieren sich am 
Bestand und sollen eine ortsangemessene bauliche Entwicklung ermöglichen und sichern. 

Die festgesetzten Gebäudehöhen dürfen durch Bauelemente zur Gewinnung von Solarenergie 
um maximal 0,50 m und durch Abgas- und Lüftungsschornsteine sowie sonstige technische 
Anlagen um maximal 1,00 m überschritten werden. 
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Geregelt und begrenzt wird auch die Gebäudehöhe der zulässigen hochbaulichen 
Nebenanlagen. Diese dürfen eine maximale Höhe von 4,00 m über der Höhe des gewachsenen 
Bodens am Aufstellort nicht überschreiten. 

Innerhalb der privaten Grundstücksflächen sind Geländemodellierungen, Abgrabungen und 
Aufschüttungen außerhalb der festgesetzten Baufelder nur bis zu einer maximalen Höhe bzw. 
Tiefe von 0,50 m zulässig. 

Abgrabungen und Aufschüttungen im Umfeld der als zu erhaltend festgesetzten Bäume sowie 
Eingriffe in den Baumstandort sind nicht zulässig. 

Innerhalb der in der Planzeichnung (Teil A) festgesetzten privaten Grünflächen mit der 
Zweckbestimmung -Hausgärten- sind Geländemodellierungen, Abgrabungen und 
Aufschüttungen jeder Art unzulässig. 

Die Regelungen zu Aufschüttungen und Abgrabungen dienen der Minimierung von Eingriffen in 
den Boden und dem Erhalt der bestehenden Topografie. 

Stellplätze sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen und innerhalb der hierfür 
festgesetzten Flächen als offene Stellplätze zulässig, was eine klare Zuordnung erreicht und als 
ausreichend angesehen wird. Garagen und überdachte Stellplätze sind unzulässig, da sie zu 
einer weitere Flächenversiegelung beitragen. 

Als Bauweise wird in dem sonstigen Sondergebiet eine offene Bauweise festgesetzt. 

6.2. Örtliche Bauvorschriften 

Im Rahmen von örtlichen Bauvorschriften gemäß § 84 LBO werden Festsetzungen zur äußeren 
Gestaltung der baulichen Anlagen sowie der nicht überbauten Grundstücksflächen getroffen 
werden. Dadurch soll im Sinne der Bewahrung und positiven Weiterentwicklung des Ortsbildes 
eine ansprechende und harmonische Einfügung der bestehenden und geplanten Gebäude in 
die Umgebungsbebauung und die angrenzende Landschaft gewährleistet werden. 

Die Festsetzungen zur Fassadengestaltung und zur Gestaltung der Dächer und Dachflächen 
orientieren sich dabei an landwirtschaftlichen Bauweisen. 

Für die Hauptgebäude in den Baufeldern 1 und 2 ist rotes bis rotbraunes Ziegelmauerwerk 
prägend und wird entsprechend vorgegeben. Alternativ sind auch eine Holzverkleidung aus 
naturbelassenen flachen Brettern und für die Gestaltung der Obergeschosszonen auch 
profilierte Metalltafeln in einem hellen Farbton, der einen Remissionswert von mindestens 70 % 
aufweisen muss, oder im Farbton Grün zulässig. 

In den Baufeldern 3 bis 7 können für die Gestaltung der Fassaden der Wirtschaftsgebäude 
Holzverkleidungen aus naturbelassenen flachen Brettern oder profilierte Metalltafeln in heller 
Farbgebung oder im Farbton Grün verwendet werden.  

Anstriche von Holzverkleidungen mit einer farblosen Lasur oder in einem hellen Farbton, der 
einen Remissionswert von mindestens 70 % aufweisen muss, sind überall zulässig. Für die 
Gestaltung von untergeordneten Fassadenelementen (z.B. Tür- und Fensterlaibungen, 
Schmuckelemente) dürfen auch andere Baumaterialien und Farben verwendet werden. 

In den Baufeldern 1, 2 und 6 sind als Dachform der Hauptgebäude nur symmetrisch geneigte 
Satteldächer zulässig. Die Dachneigung der Hauptdachflächen der Hauptgebäude darf 20° bis 
40° betragen. Die Dächer der Hauptgebäude sind mit Dachsteinen oder profilierten 
Metalleindeckungen in den Farbtönen Rot, Rotbraun, Braun oder Anthrazit einzudecken oder 
als Gründach auszubilden. Dachsteine oder Dacheindeckungen mit hochglänzenden 
Oberflächen sind unzulässig. Bei der Ausbildung der Dachflächen als Gründach darf die 
Dachneigung bis auf 15° abgesenkt werden. 

Die Dächer der Hauptgebäude im Baufeld 7 sind zwingend als Gründach auszubilden wobei der 
extensive durchwurzelbare Dachaufbau eine Mindeststärke von 10 cm aufweisen muss. 

In den Baufeldern 3, 5 und 7 sind die Dächer der dort vorhandenen bzw. vorgesehenen 
Wirtschaftsgebäude nur mit einem Flachdach oder flach geneigten Dach bis zu einer 
Dachneigung von 10° zulässig. 

Dachaufbauten werden nur in den Baufeldern 1 und 2 zugelassen und weitergehend gesteuert 
und für die übrigen Baufelder ausgeschlossen. 

Im gesamten Plangebiet ist die Verwendung von Bauelementen zur Gewinnung von 
Solarenergie (Solaranlagen) auf den Hauptgebäuden ausschließlich auf geneigten Dachflächen 
parallel zur Dachfläche sowie an den Fassadenflächen zulässig. Bei Dachanlagen ist zu 
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Ortgängen, Firsten und Traufen sowie zu Dachaufbauten ein Mindestabstand von 0,5 m 
einzuhalten. 

Abweichungen von den vorgenannten Regelungen sind zulässig, wenn die gesamte Dachfläche 
als Solardach ausgebildet wird und die Bauelemente zur Gewinnung von Solarenergie die 
Dachhaut bilden. 

Zur Beschränkung des Versiegelungsgrades auf das notwendige Maß werden Festsetzungen 
zur Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen insbesondere der ebenerdigen 
Stellplatzflächen und deren Zufahrten getroffen. Diese müssen in wasserdurchlässiger Bauart 
hergestellt werden, um auch für diese Flächen eine Versickerung von Regenwasser zu 
ermöglichen. 

Bei der Gestaltung von Vorgärten kommt es zunehmend zu einer Befestigung der Flächen mit 
�6�F�K�R�W�W�H�U���R�G�H�U���.�L�H�V�����Ä�6�F�K�R�W�W�H�U�J�l�U�W�H�Q�³�����G�L�H���V�R�Z�R�K�O���J�H�V�W�D�O�W�H�U�L�V�F�K�����K�L�Q�V�L�F�K�W�O�L�F�K���G�H�V���.�O�H�L�Q�N�O�L�P�D�V�����G�H�V��
Wasserabflusses als auch der Durchgrünung als Lebensraum für Vögel und Insekten von 
Nachteil sind. Daher erfolgt der generelle Ausschluss von Schotter- und Kiesflächen 
(Schottergärten) auf den unbebauten Grundstücksflächen sowie mit Folie und Vlies abgedeckte 
Gartenzonen. 

6.3. Grünordnerische Festsetzungen 

Grünordnerische Festsetzungen werden in erster Linie zum Erhalt bestehender Knicks, 
Grünstrukturen und Einzelbäume getroffen. 

Der Knick im zentralen Bereich soll zugunsten einer Durchfahrt unterbrochen und auf Grund der 
erfolgenden Beeinträchtigungen entwidmet werden. Entwidmet wird ebenfalls ein 
Knickabschnitt entlang der Schulstraße. Ein Ausgleich hierfür erfolgt am südöstlichen Rand des 
Plangebietes sowie extern innerhalb eines Ökokontos.  

Zur Neuanlage des Knicks am südöstlichen Rand und zum Erhalt von Knicks erfolgen 
entsprechende Vorgaben, wie dies umzusetzen ist. 

Der im südwestlichen Randbereich vorhandene Obstbaumbestand soll erhalten und durch 
geeignete Pflanzungen ergänzt werden. 

Nach Westen erfolgt die Eingrünung des Plangebietes durch eine Heckenpflanzung, die die 
bestehende Baumreihe ergänzen soll. 

6.4. Nachrichtliche Übernahmen 

Die den Schulredder begrenzenden Knicks werden nachrichtlich in die Planzeichnung 
übernommen werden und sollen -abgesehen von der Verbreiterung einer Zufahrt- vollständig 
erhalten werden. 

Im gesamten Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes findet die Satzung zum Schutz des 
Baumbestandes im Gemeindegebiet der Gemeinde Heikendorf entsprechend § 21 (3) 
LNatSchG Anwendung und ist zu beachten. 

7. UMWELTPLANUNG 

Zur Planung wurde eine Umweltprüfung durchgeführt. Im Rahmen dieser Umweltprüfung ist 
eine Bilanzierung des durch die Planung zu erwartenden Eingriffes erfolgt. Zudem ist ein 
Artenschutzbericht erstellt worden, um die artenschutzrechtlichen Belange der Planung 
abzuarbeiten. 

7.1. Eingriffsregelung 

Grundlage für die Bemessung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist der gemeinsame 
Runderlass von Innenministerium und Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten des Landes 
Schleswig-Holstein in der Fassung vom 9.12.2013 "Verhältnis der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung zum Baurecht". Darüber hinaus ist für die Ermittlung des Wertes der 
geplanten landschaftspflegerischen Maßnahmen, d. h. zur Bewertung des positiven Effektes für 
Natur und Landschaft, die Ökokonto- und Ausgleichsflächenkataster- Verordnung in der 
aktuellen Fassung zu berücksichtigen. In dieser sog. Ökokonto- VO sind u. a. die 
Anrechnungsfaktoren aufgeführt, die den auf einer Ausgleichsfläche angestrebten Biotoptypen 
zugeordnet werden. 

Bei der Bemessung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen geht es vorrangig nicht um 
quantitative Verhältnisse zwischen der beanspruchten Fläche und der Ausgleichsfläche, 
sondern um die Kompensation von Funktionen und Werten. 
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Der o. g. Erlass regelt, dass infolge des Bauvorhabens verlorengehende besondere Strukturen 
oder z. B. betroffene Biotope zusätzlich auszugleichen sind. Sollten im Hinblick auf die Fauna 
bedeutsame Strukturen vorhanden oder deutliche faunistische Funktionsverluste zu erwarten 
sein, sind diese Folgen in der Eingriffsregelung ebenfalls zu berücksichtigen. 

Im vorliegenden Fall kommt es zu einem Durchbruch im zentralen Knick (max. 8 m; vermutlich 
jedoch nur 6,50 m), der besonders zu berücksichtigen und zu bilanzieren ist. Der Knickverlust 
ist im Längenverhältnis von 1 : 2 auszugleichen. Der verbleibende Knickabschnitt entlang der 
�Q�H�X�H�Q���5�H�L�W�K�D�O�O�H���V�R�Z�L�H���H�L�Q���F�D�����������P���O�D�Q�J�H�U���Ä�E�H�G�U�l�Q�J�W�H�U�³���.�Q�L�F�N�D�E�V�F�K�Q�L�W�W���D�P���6�F�K�X�O�U�H�G�G�H�U���Z�H�U�G�H�Q��
entwidmet und dafür wird ein Ausgleich im Verhältnis 1 : 1 erbracht [82 m; daraus resultiert der 
Gesamtausgleichsbedarf von 98 m Knick (8 m x 2 + 82 m = 98 m)]. Am Plangebietsrand 
werden zur landschaftsgerechten Einbindung insbesondere der neuen Reithalle 75 m neuer 
Knick hergestellt, so dass das Defizit 23 m Knickneuanlage beträgt. Der verbleibende Ausgleich 
in einer Knicklänge von 23 m wird durch Zugriff auf ein spezielles Knick-Ökokonto (Az.: 
3/083/0013) in der Gemeinde Fargau-Pratjau (Kreis Plön) erbracht. 

Der B-Plan Nr. 94 lässt über die Bestandssicherung hinaus auf dem Grundstück Schulredder 24 
in sehr begrenztem Umfang bauliche Entwicklungsmöglichkeiten zu, die auf die örtlichen 
Verhältnisse abgestimmt sind. Außerdem wird der Bau einer Reithalle mit Anbau und den 
erforderlichen Rangier-, Lager- und Fahrflächen ermöglicht. Infolgedessen kommt es zu einer 
zusätzlichen Flächeninanspruchnahme und Bodenversiegelung, so dass die 
naturschutzrechtliche Eingriffsregelung zu berücksichtigen ist. 

Im vorliegenden Fall wird ausschließlich die mögliche zusätzliche Bodeninanspruchnahme und 
Flächenversiegelung berücksichtigt. In diesem Zusammenhang ist Folgendes festzustellen: 

Weil im Bereich Schulredder 24 bereits umfangreicher Gebäudebestand sowie umfangreiche 
befestigte Flächen vorhanden sind, konnte im Rahmen der Bilanzierung keine besondere 
zusätzliche Flächeninanspruchnahme und -versiegelung ermittelt werden. 

Der Neubau der Reithalle mit Anbau (insgesamt 1.160 m²; Ausgleichsverhältnis 1 : 0,5 = 580 
m²) sowie die Befestigung der umgebenden Flächen (750 m²; Ausgleichsverhältnis 1 : 0,25* = 
187,50 m²) auf dem benachbarten Flurstück 102 jedoch sind in der Bilanz zu berücksichtigen: 

Daraus ergibt sich ein Gesamt-Ausgleichsbedarf von 768 m². [ * Anmerkung: Wegen der 
Vorbelastung des Flurstückes 102 aufgrund der Vornutzung als Gärtnerei mit div. größeren, 
inzwischen abgebrochenen Gewächshäusern wird im vorliegenden Fall für die befestigten 
Außenflächen an der neuen Reithalle ein Ausgleichsverhältnis von 1 : 0,25 angesetzt.] 

Die durch die Versiegelung des Bodens verlorengehenden vielfältigen Bodenfunktionen können 
nicht durch die Entsiegelung einer gleich großen Fläche kompensiert werden, so dass lediglich 
eine intensiv genutzte und daher stark beanspruchte Fläche aufgewertet werden kann. 
Vollständig versiegelte Flächen sind im Verhältnis 1 : 0,5 der betroffenen Flächengröße zu 
kompensieren. 

Die für die Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
gemäß § 18 BNatSchG werden auf einer in Heikendorf am Haffkamper Weg befindlichen, 
bisher landwirtschaftlich genutzten Fläche umgesetzt, wobei das bereitgestellte Areal einer 
Nettoausgleichsfläche von 768 m² entspricht. Diese Ausgleichsfläche soll zu extensivem 
Grünland mit lockeren Baumpflanzungen in Form eines Bürgerwaldes struktur- und artenreich 
entwickelt werden. 

Weitergehende Aussagen zur Bilanzierung sind dem Umweltbericht zu entnehmen. 

7.2. Artenschutz 

Zur Planung ist durch das Büro Bioplan ein Artenschutzbericht erstellt worden. Im Fazit des 
Berichtes werden folgende Aussagen getroffen. 

�Ä�'�L�H���8�Q�W�H�U�V�X�F�K�X�Q�J�H�Q���]�X�U���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J���H�L�Q�H�V���6�R�Q�G�H�U�J�H�E�L�H�W�H�V���P�L�W���G�H�P���6�F�K�Z�H�U�S�X�Q�N�W���Ä�7�L�H�U�V�S�R�U�W�³���L�Q��
der Gemeinde Heikendorf ergaben Vorkommen von artenschutzrechtlich relevanten Arten aus 
den Gruppen der Vögel und der Fledermäuse. Mögliche, durch die Umsetzung entstehende 
Konflikte mit dem Artenschutzrecht nach §°44 (1) BNatSchG können für die europäischen 
Vogelarten vermieden werden, indem einfache Bauzeitenregelungen eingehalten werden 
(Maßnahmen AV1 + AV3 bis AV5), eine Vermeidung der Ansiedlung von Offenlandbrütern und 
Gebäudebrütern im Baufeld vorgenommen wird (Maßnahme AV2). 

Für Fledermäuse können entstehenden Konflikte mit den Zugriffsverbote des § 44(1) BNatSchG 
ebenfalls durch eine Bauzeitenregelung (Maßnahme AV6), rechtzeitig vor Beginn der 
Dachsanierungsarbeiten und Gebäuderückbauten durchzuführende Besatzkontrollen der 
Bestandsgebäude (Maßnahme AV7) und der tiefergehenden Untersuchung des potenziellen 
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Quartierbaums B16 (Maßnahme AV8) sowie die ggf. erforderliche Bereitstellung von 
geeigneten Ersatzquartieren (Maßnahme CEF1) bei Verlust eines Quartierbaums oder 
�*�H�E�l�X�G�H�T�X�D�U�W�L�H�U�H�Q���Y�H�U�P�L�H�G�H�Q���Z�H�U�G�H�Q���³ 

Weitergehende Aussagen können dem Umweltbericht oder dem Artenschutzbericht 
entnommen werden, der dieser Begründung als Anlage beigefügt ist. 

Im Anschluss an die textlichen Festsetzungen zum B-Plan wurde folgender Hinweis 
aufgenommen: 

�ÄBei Eingriffen in Gehölzbestände sowie bei Gebäudeabbrüchen sind die Vorschriften des § 39 
Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG sowie des § 44 BNatSchG zu beachten. Eventuelle Auswirkungen der 
zukünftigen baulichen Entwicklungsmöglichkeiten auf streng und besonders geschützte Arten 
müssen im Einzelfall überprüft werden; die Vorgaben des zu dieser Bauleitplanung 
vorliegenden Artenschutzgutachtens sind zu berücksichtigen bzw. umzusetzen.�³ 

8. IMMISSIONSSCHUTZ 

Bei der Betrachtung des Immissionsschutzes sind sowohl Immissionen die auf das Plangebiet 
einwirken, als auch Emissionen, die von ihm ausgehen und benachbarte Nutzungen 
beeinträchtigen könnten, zu prüfen. 

Hinsichtlich möglicher auf das Plangebiet einwirkender Immissionen sind die von dem 
Straßenverkehr auf der B 502 ausgehenden Lärmimmissionen zu betrachten. Bei den derzeit 
vorhandenen und weiter zu entwickelnden Nutzungen handelt es sich überwiegend um nicht 
schutzbedürftige Nutzungen. Allerdings sind die vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen 
schutzbedürftig. Der Schutzanspruch wird hier als dem eines Mischgebietes vergleichbar 
eingestuft. 

Zur Planung wurde eine schalltechnische Stellungnahme erarbeitet, um hieraus Notwendigkeit 
und ggf. Umfang von Schallschutzmaßnahmen für die vorhandene und geplante Bebauung 
ableiten zu können. Hierbei handelt es sich um passive Schallschutzmaßnahmen an den 
Gebäuden. Aktiver Schallschutz an der B 502 ist vor dem Hintergrund der örtlichen Situation 
und der geplanten Nutzung nicht als sinnvoll anzusehen.  

Der schalltechnischen Stellungnahme, die dieser Begründung als Anlage beigefügt ist, ist im 
Fazit folgendes zu entnehmen: 

�Ä�'�L�H���D�O�V���=�X�P�X�W�E�D�U�N�H�L�W�V�J�U�H�Q�]�H���]�X���Y�H�U�V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���,�P�P�L�V�V�L�R�Q�V�J�U�H�Q�]�Z�H�U�W�H���G�H�U�����������%�,�P�6�F�K�9���I�•�U���G�L�H����
dem Sonstigen Sondergebiet (SO) zu geordneten Mischgebietsnutzung (MI), werden tags und 
nachts eingehalten. Auch die in der städtebaulichen Planung wünschenswert zu erreichenden 
Orientierungswerte werden eingehalten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände 
sind nicht erforderlich. 

Es verbleibt dennoch zum Schutz der Innenräume passiver Lärmschutz entsprechend 
�/�l�U�P�S�H�J�H�O�E�H�U�H�L�F�K���,�,�,�� �D�Q���G�H�Q���$�X�‰�H�Q�E�D�X�W�H�L�O�H�Q�����'�L�H�V�H�V���V�L�Q�G���Q�D�F�K���G�H�U���'�,�1�������������Ä�6�F�K�D�O�O�V�F�K�X�W�]���L�P��
�+�R�F�K�E�D�X�³���L�Q���L�K�U�H�P���J�H�V�D�P�W�H�Q���E�H�Z�H�U�W�H�W�H�Q���%�D�X-Schalldämm-�0�D�‰�����5�¶�Z���U�H�V�����]�X���E�H�P�H�V�V�H�Q���³ 

Hierzu wurde eine entsprechende Festsetzung aufgenommen. Der angesprochene 
Lärmpegelbereich umfasst dabei das gesamte Plangebiet. 

Da es sich bei den vorhandenen und geplanten Wohnnutzungen um Betriebswohnungen und 
den Betrieben dienende Ferienwohnungen handelt, wird deren Verträglichkeit mit den 
Lärmimmissionen aus der bestehenden gewerblichen Nutzung als gegeben angesehen. 

Hinsichtlich der insgesamt vom Plangebiet ausgehenden Emissionen sind keine weiteren 
Maßnahmen erforderlich, da sich in der näheren Umgebung des Plangebietes keine 
schutzbedürftigen Nutzungen befinden. 

Durch die geplante Bebauung wird es zu keiner nennenswerten zusätzlichen 
Verkehrsbelastung auf dem Schulredder kommen, da ein großer Teil der Nutzungen bereits 
etabliert ist und lediglich qualitativ verbessert wird. 

Zum derzeitigen Stand des Verfahrens ist von weiteren die Planung berührenden Emissionen 
oder Immissionen nicht auszugehen. 
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9. ERSCHLIESSUNG 

9.1. Verkehrserschließung 

Die äußere Erschließung des Plangebietes erfolgt über den Schulredder. Der Schulredder weist 
eine Breite der teilweise asphaltiert und teilweise wassergebunden befestigten Fahrbahn von 
ca. 3,50 m auf. Für die bestehende wie auch die angestrebte Nutzung wird dies als ausreichend 
angesehen, da teilweise zum Zwecke der Begegnung auch auf die Randstreifen ausgewichen 
werden kann. Eine Verbreiterung der befestigten Fläche soll auch im Hinblick auf den Schutz 
der angrenzenden Knicks und Grabenverläufe nicht erfolgen. 

Die Flächen des Plangebietes werden derzeit über drei Zufahrten erschlossen, die auch 
erhalten bleiben sollen. 

Die Flächen des bestehenden Reiterhofes sind über eine Zufahrt am westlichen Rand, die 
vorrangig der Wohnnutzung dient, und eine Zufahrt im östlichen Bereich erschlossen, die die 
eigentliche Hauptzufahrt darstellt. 

Über die Zufahrten werden die unterschiedlichen Nutzungsbereiche sowie derzeit insgesamt ca. 
12 offene Stellplätze angefahren. Die Anzahl der Stellplätze bleibt unverändert. 

Die Erschließung der ehemaligen Gärtnerei befindet sich mittig der Grundstücksfläche. 
Zugunsten der angestrebten Nutzung muss diese Zufahrt etwas aufgeweitet werden. Die 
Zufahrt ist inzwischen Teil der Eigentumsfläche des Reiterhofes im westlichen Bereich des 
Plangebietes. Da hierüber auch die Erschließung des angrenzend bestehenden Wohnhauses 
Schulredder 26 erfolgt, wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht vorgesehen. 

Ein Wenden von Müllfahrzeugen ist auf Grund der Anzahl der Zufahrten auf den privaten 
Grundstücksflächen möglich. Hier wären auch die erforderlichen Wende- und Aufstellflächen für 
die Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge vorzusehen. 

Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schlkeswig-Holstein weist auf folgendes hin: 

�Ä�'�D�P�L�W���V�L�F�K�� �G�L�H�� �$�Q�E�L�Q�G�X�Q�J���G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�J�H�E�L�H�W�H�V�� �D�Q���•�E�H�U���G�D�V���N�O�D�V�V�L�I�L�]�L�H�U�W�H���6�W�U�D�‰�H�Q�Q�H�W�]�� �X�Q�G��
Materialtransporte für die Erschließung des Bebauungs-gebietes nicht mit Baumaßnahmen des 
LBV.SH überschneiden, sind die Arbeiten zur Erschließung des Bebauungsgebietes im 
Vorwege mit der Baustellenkoordinierung des LBV-SH abzustimmen. 

Die Abstimmung mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH hat über das Funktionspostfach 
baustellenkoordinierungelbv-�V�K���O�D�Q�G�V�K���G�H���]�X���H�U�I�R�O�J�H�Q���³ 

9.2. Technische Infrastruktur 

Innerhalb des Plangebietes sind die vorhandenen Gebäude an alle erforderlichen Ver- und 
Entsorgungsleitungen vorhanden. Ein Neuanschluss ist nur für die geplanten Reithalle (Baufeld 
6) vorgesehen. 

Hinsichtlich der Ableitung des Oberflächenwassers für den Neubau der Reithalle, die die größte 
zusätzliche Flächenversiegelung im Plangebiet darstellt, ist ein Konzept zur 
Regenwasserableitung durch das Ingenieurbüro Levsen aus Heikendorf erstellt worden. Im 
Erläuterungsbericht dazu wird nachfolgendes ausgeführt. 

�Ä�'�D�V���%�•�U�R���,�Q�J��-Büro Levsen wurde beauftragt die anfallenden Wassermengen zu ermitteln und 
daraus die tatsächlich erforderlichen Retentionsflächen festzulegen. Geplant ist eine 
Versickerung des Regenwassers auf dem Grundstück. 

Grundlagen für eine Versickerung sind die zu entwässernden Flächen. Die geplanten 
Außenanlagen werden wassergebunden hergestellt und entwässern in die angrenzenden 
Grünflächen bzw. versickern auf den Flächen. 

Gemäß Bodengutachten des Büro Mücke ist eine Versickerung im Bereich der Sondierung 1 
möglich (siehe Anlage). 

Für die Bemessung der Versickerung wurden die Wassermengen der Dachflächen nach 
KOSTRA-DWD-2020 (12/2022), Rasterfeld Heikendorf, Zeile 65, Spalte 146, ermittelt. 

Geplant ist eine Rigolen Versickerung 1,50*1,50m, L=18,00m. 

Aufgrund der eingeschränkten Versickerungsmöglichkeit gemäß Bodengutachten ist ein 
gedrosselter Überlauf in den vorh. Graben am Schulredder geplant. 

�'�L�H���$�E�I�O�X�V�V�E�H�J�U�H�Q�]�X�Q�J���Y�R�Q�������������O���V���Z�X�U�G�H���Y�R�U�D�E���P�L�W���G�H�P���$�=�9���D�E�J�H�V�W�L�P�P�W���³ 
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Ausschnitt Lageplan  Regenwasserentsorgung  (IB-Levsen)  

Zu dem Sachverhalt sind weitergehende Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde 
erfolgt. Dies hat ergänzend folgende Aussage getroffen: 

�Ä�$�X�I�J�U�X�Q�G�� �G�H�U�� �J�H�S�O�D�Q�W�H�Q�� �9�H�U�V�L�F�N�H�U�X�Q�J�� �I�•�U�� �H�L�Q�� �7�H�L�O�� �G�H�V�� �%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V�� �1�U���� ������ �X�Q�G�� �G�H�U��
entsprechenden Erstellung eines Entwässerungskonzepts kann seitens der unteren 
Wasserbehörde auf den A-RW 1 Nachweis verzichtet werden. Die im Lageplan ausgewiesene 
versiegelte Fläche der Reithalle (Hartdach 925m2 und Gründach 134m2) überschreitet zwar die 
im A-RW 1 angegebene Bagatellgrenze, jedoch durch die geplanten regenwasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen (Rigolenversickerung. alternativ Rückhaltung über einen 
Staukanal) wird bereits die Schädigung des natürlichen Wasserhaushaltes minimiert. Die durch 
den Abwasserbeseitigungspflichtigen (AZV Ostufer Kieler Förde) angegebene freie Kapazität 
des Regenwasserkanals (3,0 l/s) darf nicht überschritten werden. 

Es ist ein Entwässerungskonzept zur abschließenden Bewertung mit entsprechender 
Nachweiserbringung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Regenwasserbeseitigung für 
den B-�3�O�D�Q���1�U�����������G�H�U���X�Q�W�H�U�H�Q���:�D�V�V�H�U�E�H�K�|�U�G�H���Y�R�U�]�X�O�H�J�H�Q���³ 

Zum letzten Hinweis hat die Abstimmung ergeben, dass spätestens mit dem Einleitungsantrag 
erlaubnis-/genehmigungsfähige Unterlagen (endgültiges Entwässerungskonzept des 
Grundstücks) der unteren Wasserbehörde vorzulegen sind, um beurteilen zu können, ob eine 
Genehmigung oder Erlaubnis erteilt werden kann. 

Klarstellend ist festgesetzt, dass das Niederschlagswasser von Flächen, von denen keine 
Ablagerungen von Schadstoffen ausgehen, verdunstet, gespeichert oder verwendet werden 
darf. Die Einrichtung von Regenwassernutzungsanlagen ist zulässig 

Für die Entsorgung von Schmutz- und Regenwasser ist der Abwasserzweckverband Ostufer 
Kieler Förde (AZV) zuständig. 

Träger für die Gasversorgung des Gebietes ist die SWKiel Netz GmbH, ein Unternehmen der 
Stadtwerke Kiel AG, für Trinkwasser, Strom, Niederspannung und Fernwärme die 
Gemeindewerke Heikendorf GmbH sowie für Telekommunikation die Deutsche Telekom AG. 

Die Stadtwerke Kiel weisen auf folgendes hin: 

�Ä�1�H�X- oder Umbauten sind zusätzlich zum B-Planverfahren, durch Anfragen mit 
Leistungswerten beim Netzbetreiber (projektinfoestadtwerke-kiel.de) mindestens 9 Monate vor 
�G�H�P���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�D�X�E�H�J�L�Q�Q���D�Q�]�X�P�H�O�G�H�Q���³ 

Die Abfallbeseitigung wird zentral über den Kreis Plön geregelt. Die Abfälle werden im Auftrag 
des Kreises von einem privaten Unternehmen abgeholt. 

Der öff.-rechtl. Entsorgungsträger des Kreises Plön wiest in diesem Zusammenhang auf 
folgendes hin: 
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�Ä�%�H�L���G�H�U���*�H�V�W�D�O�W�X�Q�J���G�H�U���:�H�Q�G�H�P�|�J�O�L�F�K�N�H�L�W���I�•�U���0�•�O�O�Z�D�J�H�Q���•�E�H�U���G�L�H���=�X- und Abfahrten ist darauf 
zu achten, dass die Verkehrswege nicht durch bauliche Anlagen, Fahrzeuge u. ä. eingeengt 
werden. Die lichte Durchfahrtsbreite beträgt mind. 3,55m und die Durchfahrtshöhe mind. 4,50m. 

Außerdem müssen die Schleppkurven für ein 3-achsiges Müllfahrzeug in den 
Einfahrtsbereichen beachtet werden. 

Die Behälter müssen an den Abfuhrtagen so bereitgestellt werden, dass sie ohne Rangiervor-
gang erreicht werden können. 

Sollte die geplante Wendemöglichkeit nicht ausreichend dimensioniert sein, müssen die 
Behälter gern. § 15 Abs. 6 und 7 der Satzung über die Abfallwirtschaft des Kreises Plön (AbfS) 
�G�L�U�H�N�W���D�P���Ä�6�F�K�X�O�U�H�G�G�H�U�����E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����*�O�H�L�F�K�H�V���J�L�O�W���I�•�U���G�L�H���6�S�H�U�U�P�•�O�O�D�E�I�X�K�U�����†���������$�E�V��������
�$�E�I�6�����³ 

Hinsichtlich der Löschwasserversorgung steht für einen Brandfall das Trinkwassernetz über die 
bestehenden Hydranten zur Verfügung.  

Es muss für das Gebiet in einer Entfernung von höchstens 300 m von den zukünftigen 
�*�H�E�l�X�G�H�Q�� �H�L�Q�H�� �/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�P�H�Q�J�H�� �Q�D�F�K�� �G�H�U�� �W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�Q�� �5�H�J�H�O�� �Ä�$�U�E�H�L�W�V�E�O�D�W�W�� �:�� ���������� �G�H�V��
DVGW zur Verfügung stehen. Hierfür können Löschteiche oder andere offene Gewässer, 
Zisternen, Bohrbrunnen oder Hydranten mit einem Höchstabstand untereinander von 100 m 
dienen. 

Hydranten befinden sich im Bereich Schulredder / Krischansbarg in einer Entfernung von ca. 
200 m zum Plangebiet. 

Die Gemeindewerke Heikendorf weisen hierzu auf Folgendes hin: 

�Ä�%�H�L���G�H�U���(�Q�W�Q�D�K�P�H���Y�R�Q���/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U���L�V�W���G�L�H���0�H�Q�J�H���G�D�K�L�Q�J�H�K�H�Q�G���E�H�J�U�H�Q�]�W�����G�D�V�V���G�H�U���1�H�W�]�G�U�X�F�N��
im Versorgungsgebiet nicht unter 1,5 bar abfallen darf. Die Leistungsmengen an den Hydranten 
�V�L�Q�G���6�F�K�Z�D�Q�N�X�Q�J�H�Q���X�Q�W�H�U�O�H�J�H�Q���X�Q�G���N�|�Q�Q�H�Q���Q�L�F�K�W���J�D�U�D�Q�W�L�H�U�W���R�G�H�U���Q�l�K�H�U���E�H�Q�D�Q�Q�W���Z�H�U�G�H�Q���³ 

Weitergehende Aussagen zur Ver- und Entsorgung werden ggf. im weiteren Verfahren in die 
Begründung aufgenommen. 

10. KOSTEN 

Der Gemeinde Heikendorf entstehen durch die Aufstellung des vorliegenden Bauleitplanes 
keine Kosten. 

Hinsichtlich der vorliegenden Planung ist zwischen der Gemeinde und dem 
Grundstückseigentümer ein städtebaulicher Vertrag geschlossen worden, um die Übernahme 
sämtlicher Planungskosten durch den Vorhabenträger zu vereinbaren. 

11. SONSTIGE MAßNAHMEN UND HINWEISE 

Es wird auf § 15 Denkmalschutzgesetz (DSchG in der Neufassung vom 30. Dezember 2014) 
hingewiesen: 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für 
die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks 
oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der 
Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unveränderten Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile 
oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der 
natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Innerhalb des Plangebietes sind Kampfmittel nicht auszuschließen. Vor Beginn von 
Tiefbaumaßnahmen wie z.B. Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und Straßenbau ist 
die Fläche gemäß Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-Holstein auf Kampfmittel 
untersuchen zu lassen. Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Landeskriminalamt, 
Sachgebiet 331, Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchgeführt. 
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Die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Plön weist auf folgendes hin: 

�Ä�'�H�U�� �%�H�U�H�L�F�K�� �G�H�U�� �H�K�H�P�D�O�L�J�H�Q�� �*�l�U�W�Q�H�U�H�L�� �L�V�W�� �J�H�P�l�‰�� �†�� ���� �$�E�V���� ���� �/�%�R�G�6�F�K�*�� �D�O�V�� �)�O�l�F�K�H�� �P�L�W��
besonderer Kennzeichnung A2 (Archiv A2) archiviert. Bedeutsam ist im Rahmen der 
Nachforschungspflicht, dass sich bei solchen Flächen (A2) durch eine veränderte 
planungsrechtlich zulässige Nutzung ggf. ein Verdacht auf Bodenbelastungen ergeben kann. 
Kleinräumige schädliche Bodenverunreinigungen können aufgrund der Vornutzung (z.B. im 
Bereich der ehemaligen Gewächshausheizung, dem Öllager oder dem 
Pflanzenschutzmittellager) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten während den 
Baumaßnahmen Auffälligkeiten auftreten ist die uBB umgehend zu informieren. Die 
entsprechenden Entsorgungsnachweise sind der uBB unaufgefordert vorzulegen. 

Im Hinblick auf die Freigabe der geplanten Versickerung ist zunächst in Abstimmung mit der 
uBB die Schadlosigkeit nachzuweisen. 

Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand weder ein altlastverdächtiger Standort, noch 
ein Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erfasst. 

Gemäß § 1 BBodSchG ist die Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhalten und zu fördern. Um 
das Auftreten schadhafter Bodenverrichtungen zu verhindern, sind bei Baumaßnahmen auf 
unbefestigten und stark beanspruchten Flächen (insbesondere Zu-fahrt/Baustraßen) 
Arbeitsgeräte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. Lastverteilungsplatten auszulegen. 
Für Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus dem Plangebiet zu nutzen. Spätere 
Grün-/Freiflächen sind nach Möglichkeit weder zu befahren, noch mit sonstigen Auflasten zu 
versehen. 

Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer ordnungsgemäßen und möglichst 
standortnahen Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der Verwertung oder Entsorgung bei 
dem Vorhaben anfallenden Bodens sind die Anforderungen nach §§ 6-8 BBodSchV bzw. der 
�(�U�V�D�W�]�E�D�X�V�W�R�I�I�Y�H�U�R�U�G�Q�X�Q�J���H�L�Q�]�X�K�D�O�W�H�Q���³ 

Die untere Wasserbehörde des Kreises Plön hat auf folgendes hingewiesen: 

�Ä�'�H�U�� �8�Q�W�H�U�J�U�X�Q�G�� �L�P�� �3�O�D�Q�J�H�E�L�H�W�� �L�V�W�� �J�U�X�Q�G�V�l�W�]�O�L�F�K�� �]�X�U�� �1�X�W�]�X�Q�J�� �Y�R�Q�� �*�H�R�W�K�H�U�P�L�H�� ���(�U�G�Z�l�U�P�H����
geeignet. Für den Bau und Betrieb einer Geothermieanlage (Erdwärmesonden, 
Brunnensysteme, flache Erdwärmekollektoren) muss eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 
Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde beantragt werden, die im betreffenden 
Planungsgebiet mit weiteren Auflagen behaftet sein kann. Es ist hierzu frühzeitig die untere 
�%�R�G�H�Q�V�F�K�X�W�]�E�H�K�|�U�G�H���E�H�L���G�H�U���(�U�O�D�X�E�Q�L�V�H�U�W�H�L�O�X�Q�J���]�X���E�H�W�H�L�O�L�J�H�Q���³ 

12. UMWELTBERICHT (gesonderter Teil) 

Das Kapitel 12 umfasst den Umweltbericht, der durch das Büro Freiraum- und 
Landschaftsplanung Matthiesen und Schlegel, Altenholz erarbeitet wurde. 

Zur besseren Lesbarkeit ist der Umweltbericht als Dokument mit eigenem Inhaltsverzeichnis 
Bestandteil der Begründung. 

 

 

 

Heikendorf, den . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                    - Der Bürgermeister - 
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����	

�1�2

�1�3 �1�4
�1�5 �1�6

�1�7 �1�8

�2�0

�1�9

�2�1
�2�2

�2�3

�2�4

�2�5

�2�6

�2�7

�2�8

�2�9
�3�0

�3�1

�2� �x� �E�i�c�h�e�,� �Ø� �0�,�7� �/� �1�8�,�0

�2� �x� �K�i�r�s�c�h�e�,
�Ø� �0�,�4� �/� �8�,�0

�H�y�b�r�i�d�-�P�a�p�p�e�l�,� �3�-�s�t�.�,
�Ø� �j�e� � �0�,�3� �/� �1�0�,�0

�E�i�c�h�e�,� �Ø� �0�,�3� �/� �8�,�0

�E�i�c�h�e�,� �Ø� �0�,�2� �/� �6�,�0

�1

�G�A�y

�G�A�y

�G�A�y

�E�r�l�ä�u�t�e�r�u�n�g�e�n� �z�u� �B�a�u�m�-�N�u�m�m�e�r�n

�1 �S�p�i�t�z�a�h�o�r�n�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�2�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�2 �B�e�r�g�a�h�o�r�n�,� �3�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�2�0� �m� �,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�3 �a�l�t�e� �E�s�c�h�e�,� �m�e�h�r�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�2�0� �m� �,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�4 �g�r�o�ß�e� �K�r�i�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�6�0� �m� �,� �K�o�r�n�e� �8�,�0� �m

�5 �g�r�o�ß�e� �a�u�f�f�ä�l�l�i�g�e� �B�i�r�k�e�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�4�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�5�,�0� �m

�6 �B�l�u�t�p�f�l�a�u�m�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �m�,� �K�o�r�n�e� �6�,�0� �m

�7 �M�a�g�n�o�l�i�e�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�2�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�8 �P�f�l�a�u�m�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�9 �K�i�r�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�4�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �8�,�0� �m

�1�0 �s�c�h�ö�n�e�,� �g�r�o�ß�e�,� �w�e�r�t�v�o�l�l�e� �K�i�r�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�8�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�4�,�0� �m

�1�1 �R�o�t�f�i�c�h�t�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�4�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�1�2 �E�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �8�,�0� �m

�1�3 �g�r�o�ß�e� �E�i�c�h�e�,� �3�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�5�0� �m�,� �0�,�6�0� �m�,� �0�,�8�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �2�3�,�0� �m

�1�4 �a�l�t�e� �H�a�i�n�b�u�c�h�e�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�4� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�3�,�0� �m

�1�5 �a�l�t�e� �H�a�i�n�b�u�c�h�e�,� �3�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�6�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�1�,�0� �m

�1�6 �B�e�r�g�a�h�o�r�n�,� �a�u�f� �d�e�n� �S�t�o�c�k� �g�e�s�e�t�z�t

�1�7 �B�e�r�g�a�h�o�r�n�,� �Ø� �S�t�a�m�m�,� �K�o�r�n�e� �7�,�0� �m

�1�8 �E�i�c�h�e�,� �s�t�a�r�k� �b�e�d�r�ä�n�g�t�,� �s�c�h�i�e�f�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�6�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�6�,�0� �m

�1�9 �s�e�h�r� �g�r�o�ß�e�r�,� �a�u�f�f�ä�l�l�i�g�e�r� �S�p�i�t�z�a�h�o�r�n�,� �v�i�e�l�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �-�0�,�4�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�8�,�0� �m

�2�0 �a�l�t�e� �E�i�c�h�e�,� �m�e�h�r�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�4�0� �-� �0�,�5�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�8�,�0� �m

�2�1 �a�l�t�e� �E�i�c�h�e�,� �m�e�h�r�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �,� �K�r�o�n�e� �2�2�,�0� �m

�2�2 �a�l�t�e� �E�i�c�h�e�,� �m�e�h�r�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�6�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�8�,�0� �m

�2�3 �j�u�n�g�e� �E�b�e�r�e�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�1�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �2�,�0� �m

�2�4 �j�u�n�g�e� �E�b�e�r�e�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�1�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �2�,�0� �m

�2�5 �j�u�n�g�e� �E�b�e�r�e�s�c�h�e�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�1�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �2�,�0� �m

�2�6 �K�o�r�k�e�n�z�i�e�h�e�r�w�e�i�d�e�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�4�0� �m� �,� �K�r�o�n�e� �1�0�,�0� �m

�2�7 �W�a�l�n�u�s�s�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�2�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �7�,�0� �m

�2�8 �W�a�l�n�u�s�s�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �6�,�0� �m

�2�9 �K�i�r�s�c�h�e�,� �g�e�k�a�p�p�t�,� �2�-�s�t�ä�m�m�i�g�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �j�e� �0�,�3�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�0�,�0� �m

�3�0 �A�p�f�e�l�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�3�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �8�,�0� �m

�3�1 �A�p�f�e�l�,� �Ø� �S�t�a�m�m� �0�,�6�0� �m�,� �K�r�o�n�e� �1�0�,�0� �m

�B�e�s�t�a�n�d� �a�n� �N�u�t�z�u�n�g�s�-� �u�n�d� �B�i�o�t�o�p�t�y�p�e�n

�G�e�h�ö�l�z�e� �u�n�d� �s�o�n�s�t�i�g�e� �B�a�u�m�s�t�r�u�k�t�u�r�e�n

�P�l�a�n�z�e�i�c�h�e�n�e�r�k�l�ä�r�u�n�g

�S�o�n�s�t�i�g�e� �B�i�o�t�o�p�t�y�p�e�n

�G�e�w�ä�s�s�e�r�s�a�u�m

�R�u�d�e�r�a�l�f�l�u�r

�L�a�n�d�w�i�r�t�s�c�h�a�f�t�l�i�c�h�e� �L�a�g�e�r�f�l�ä�c�h�e�,� �z�.� �T�.� �m�i�t� �S�c�h�u�p�p�e�n

�T�e�i�l�v�e�r�s�i�e�g�e�l�t�e� �F�l�ä�c�h�e

�K�n�i�c�k�,� �g�e�s�c�h�ü�t�z�t� �n�a�c�h
�§� �2�1� �A�b�s�.� �1� �L�N�a�t�S�c�h�G

�E�i�n�z�e�l�b�a�u�m�,� �Ü�b�e�r�h�ä�l�t�e�r� �i�m� �K�n�i�c�k�b�e�s�t�a�n�d�,� �m�i�t
�A�r�t�a�n�g�a�b�e�,� �S�t�a�m�m�-� �u�n�d� �K�r�o�n�e�n�d�u�r�c�h�m�e�s�s�e�r

�G�e�b�ä�u�d�e

�G�r�a�b�e�n

�B�r�e�i�t�e� �A�b�p�f�l�a�n�z�u�n�g� �m�i�t� �e�i�n�g�e�s�t�r�e�u�t�e�n� �Z�i�e�r�g�e�h�ö�l�z�e�n

�R�a�s�e�n

�G�a�r�t�e�n�b�r�a�c�h�e

�E�x�t�e�n�s�i�v�-�G�r�ü�n�l�a�n�d

�G�A�y �I�n�t�e�n�s�i�v�-�W�e�i�d�e

�1 �B�a�u�m�-�N�u�m�m�e�r� �m�i�t� �D�e�t�a�i�l�a�n�g�a�b�e�n� �i�n� �d�e�r� �T�a�b�e�l�l�e

�B�r�a�c�h�e�,� �e�h�e�m�a�l�i�g�e� �G�ä�r�t�n�e�r�e�i

�J�u�n�g�e� �O�b�s�t�w�i�e�s�e� �m�i�t� �A�u�s�g�l�e�i�c�h�s�f�u�n�k�t�i�o�n

�V�e�g�e�t�a�t�i�o�n�s�f�r�e�i�e�r� �P�f�e�r�d�e�a�u�s�l�a�u�f� �(�P�a�d�d�o�c�k�)�,� �u�n�b�e�f�e�s�t�i�g�t

�W�a�s�s�e�r�g�e�b�u�n�d�e�n�e� �F�l�ä�c�h�e� �/� �W�e�g

�V�e�r�s�i�e�g�e�l�t�e� �F�l�ä�c�h�e�,� �S�t�r�a�ß�e

�G�e�m�e�i�n�d�e� �H�e�i�k�e�n�d�o�r�f
�A�u�f�s�t�e�l�l�u�n�g� �d�e�r� �1�1�.� �Ä�n�d�e�r�u�n�g� �d�e�s� �F�N�P� �u�n�d� �d�e�s� �B�-�P�l�a�n�s� �N�r�.� �9�4

�G�r�ü�n�o�r�d�n�u�n�g�s�p�l�a�n
�-� �B�e�s�t�a�n�d� �-

�G�e�m�e�i�n�d�e� �H�e�i�k�e�n�d�o�r�f

�1�3�.�0�5�.�2�0�2�2

�1� �:� �1�.�0�0�0

�1

�G�e�l�t�u�n�g�s�b�e�r�e�i�c�h

�L�a�g�e� �d�e�s� �B�-�P�l�a�n�-� �u�n�d� �F�-�P�l�a�n�-�G�e�b�i�e�t�e�s� �i�n� �d�e�r� �G�e�m�e�i�n�d�e� �H�e�i�k�e�n�d�o�r�f�,� �o�h�n�e� �M�a�ß�s�t�a�b

�1 �G�e�ä�n�d�e�r�t�e�r� �G�e�l�t�u�n�g�s�b�e�r�e�i�c�h �1�9�.�1�1�.�2�0�2�5
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Gemeinde Heikendorf, Flurstück 177/70 

B-Plan Nr. 94, Schalltechnische Stellungnahme zum Verkehrslärm 

 

Sehr geehrte Frau Duchateau, 

sehr geehrter Herr Dr. Duchateau, 

hiermit erhalten Sie unsere lärmtechnische Stellungnahme zur Beurteilung der Auswirkungen von Ver-

kehren der Bundesstraße (B 502) auf die geplante Bebauung auf den Flurstücken 102 und 177/70 im 

Geltungsbereich des B-Planes Nr. 94 in der Gemeinde Heikendorf. Der B-Plan sieht die Ausweisung 

eines Sonstigen Sondergebietes (SO) vor. Dieser Nutzungsart sind weder Orientierungswerte des Bei-

blattes 1 der DIN 18005 �cSchallschutz im Städtebau�  ̂noch Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

�cVerkehrslärmschutzverordnung�  ̂zugeordnet. Aufgrund der örtlichen Lage und der vorgesehenen Nut-

zungen wird dem Gebiet ein Schutzzweck vergleichbar eines Mischgebietsnutzung (MI) zugewiesen. 

1 Allgemeine Angaben 

Die für die Bebauung vorgesehene Fläche ist von Verkehrslärm der Bundesstraße (B 502) beeinflusst. 

Die Straße Krischansbarg fällt aufgrund der deutlich geringen Verkehrsbelastung und niedrigeren Ge-

schwindigkeiten nicht ins Gewicht, daher wird sie nicht berücksichtigt. Die zukünftige Bebauung muss 

daher auf den Verkehrslärm der Bundesstraße (B 502) reagieren und Maßnahmen vorsehen. Es ist da-

bei zu bedenken, dass mindestens gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erreicht werden. Während 

dieses nach WHO und Umweltbundesamt noch mit Beurteilungspegeln von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) 

nachts als erreicht gilt, sind jedoch insbesondere bei Neuplanungen höhere Zielsetzungen zu verfolgen.  

Michael Hinz -24 

m.hinz@wvk.sh 125.2417 

Neumünster, den 09.05.2025 

Tanja und Dr. Manfred Duchateau 

Struckkoppel 11a 

24226 Heikendorf 
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Für das Sondergebiet existieren keine Immissionsgrenzwerte der �í�ò�X�����/�u�^���Z�s���c�s���Œ�l���Z�Œ�•�o���Œ�u�•���Z�µ�š�Ì�r

�À���Œ�}�Œ���v�µ�v�P�^��sowie keine Orientierungswerte, daher wird es der entsprechend einer Nutzungsart als 

Mischgebiet (MI) eingestuft.  

Bei Verkehrslärm werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV durch die Gerichte als eine durch 

den Verordnungsgeber definierte Zumutbarkeitsschwelle betrachtet. Diese betragen für Mischgebiete 

(MI) tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A). Für die städtebauliche Planung, die ja eine Verbesserung der 

Situation verfolgt, wird darüber hinaus die Anwendung der Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur 

���/�E���í�ô�ì�ì�ñ���c�^���Z���o�o�•���Z�µ�š�Ì���]�u���^�š�����š�������µ�^��empfohlen. Durch den Begriff Orientierungswert und die Her-

ausgabe als nicht normiertes Beiblatt zur Norm sind diese Werte eher als anzustrebendes Planungsziel 

zu verstehen, denn als zwingend einzuhaltender Wert. Die Orientierungswerte betragen für Mischge-

biete (MI) bei Verkehrslärm 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts. 

Zur Überprüfung der Situation wird die zulässige Geschwindigkeit der Bundesstraße (B 502) mit 

100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw berücksichtigt. Im Zuge der lärmtechnischen Untersuchung 

wird für den Straßenabschnitt von einer Decke in Asphaltbeton AC 11 ausgegangen. Bei einer zulässi-

gen Geschwindigkeit > 60 km/h ist für Asphaltbetone die Korrektur DSDT mit -1,9 dB für Pkw und mit -

2,1 dB für Lkw zu berücksichtigen. Die Verkehrsstärken für die Bundesstraße B 502 wurden dem Ver-

�l���Z�Œ�•�P�µ�š�����Z�š���v���c��-Plan Nr. 76, Wohn- und Gewerbebauliche Entwicklung am östl. Ortsrand der Ge-

�u���]�v������ �,���]�l���v���}�Œ�(�^�� �~Wasser- und Verkehrs-Kontor GmbH, Juli 2022) entnommen und nutzungsge-

recht entsprechend der Richtlinien für Lärmschutz an Straßen, (RLS-19) aufbereitet. Der Prognose-

Planfall 2030 berücksichtigt die allgemeine Verkehrsentwicklung bis zum Prognosejahr 2030 ein-

schließlich der zusätzlichen Verkehrsaufkommen aus der Wohnbauentwicklung des B-Planes 76. Alle 

Randparameter für die Berechnung werden mit den dazugehörigen Korrekturzuschlägen und Ge-

schwindigkeiten im Anhang 1.1 in tabellarischer Form gezeigt.  

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt in Form von Isophonen zur Darstellung der Lärmausbrei-

tung. Diese wird in Abhängigkeit der jeweils zulässigen Vollgeschosse in einer Höhe von 5,20 m über 

dem Gelände zur Abbildung des 1. OG durchgeführt, da dort die höchsten Beurteilungspegel zu erwar-

ten sind.  

Ziel: im Sinne des qualitativen Lärmschutzes sollte möglichst die Einhaltung und Unterschreitung der 

Orientierungswerte im Zuge der Bauleitplanung verfolgt werden.  
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2 Berechnungsergebnisse 

Anhang 2.1 zeigt für das Baugebiet mit geplanter Bebauung die Ausbreitungsberechnung für den TAG 

und Anhang 2.2 für die NACHT. Im Anhang 2.3 werden zusätzlich die Beurteilungspegel an den aus 

den Lageplänen ersichtlichen Immissionsorten tabellarisch dargestellt. 

Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen Beurteilungspegel bis 59 dB(A) im Beurteilungszeitraum TAG 

und bis 50 dB(A) im Beurteilungszeitraum NACHT an der östlichen Geltungsbereichsgrenze.  

Besonderes betrachtet werden schutzbedürftige Büro- und Wohngebäude mit den Objektnummern: 

1 und 2. Die übrigen Gebäude, wie Reithalle oder Stall haben keine schutzbedürftigen Räume. 

Entsprechend der Isophonendarstellung in Anhang 2.1 und der Einzelpunktberechnung in Anhang 2.3 

wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischgebietsnutzung (MI) von 64 dB(A) eingehal-

ten. Der Orientierungswert TAG von 60 dB(A) des Beiblattes 1 zur DIN 18005 wird ebenso unterschrit-

ten. 

In den ebenerdigen Außenwohnbereichen wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 

64 dB(A) sowie der Orientierungswert des Beiblattes 1 zur DIN 18005 von 60 dB(A) im ganzen Geltungs-

bereich eingehalten.  

im Anhang 2.2 wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV für Mischgebietsnutzung (MI) von 

54 dB(A) unterschritten. Der Orientierungswert NACHT von 50 dB(A) des Beiblattes 1 zur DIN 18005 

wird ebenso unterschritten.  

3 Lärmschutzkonzept und Empfehlung 

Entsprechend der DIN 4109 �cSchallschutz im Hochbau�  ̂ist zu dem einwirkenden Verkehrslärm auch 

eventuell einwirkender Gewerbelärm in der Größenordnung der Immissionsrichtwerte der TA Lärm 

von 60 dB(A) tag und 45 dB(A) nachts für Mischgebietsnutzung zu  addieren. Dieser theoretisch mög-

liche und zulässige Beitrag dominiert in diesem Fall gegenüber dem Verkehrslärm von der Bundes-

straße B 502, sodass der Lärmpegelbereich III für schutzbedürftige Räume resultiert. 

Es wird folgendes Lärmschutzkonzept vorgesehen: 

Schutz der Bebauung durch passive Lärmschutzmaßnahmen als schalldämmende Bauteile auf 

Grundlage der maßgeblichen Außenlärmpegel TAG gemäß DIN 4109-1 nach dem Lärmpegel-

bereich III. 
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4 Fazit 

Die als Zumutbarkeitsgrenze zu verstehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für die, dem 

Sonstigen Sondergebiet (SO) zu geordneten Mischgebietsnutzung (MI), werden tags und nachts einge-

halten. Auch die in der städtebaulichen Planung wünschenswert zu erreichenden Orientierungswerte 

werden eingehalten. Aktive Lärmschutzmaßnahmen wie Wälle oder Wände sind nicht erforderlich. 

Es verbleibt dennoch zum Schutz der Innenräume passiver Lärmschutz entsprechend Lärmpegelbe-

reich III an den Außenbauteilen. Dieses sind nach der DIN 4109 �cSchallschutz im Hochbau�  ̂in ihrem 

gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maß (R�[w,res) zu bemessen. 

Festsetzungsvorschlag für B-Plan Nr. 94: 

An allen Fassaden in den Baufeldern mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung unbe-

denklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 

(Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen) das erforderliche gesamte Bau-

Schalldämmmaß der Außenbauteile für Außenfassaden gemäß Abschnitt 7.1 der DIN 4109-

1:2018-01 vorzusehen. 

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen 

und in Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenen-

falls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2, Schallschutz im Hochbau, Teil 2: 

Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen). 

Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbau-

teile eines Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Ar-

chitekt, Bauphysiker) zu berechnen. 

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sach-

verständigen nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen gleichwertig sind. 

Für weitere Fragen und nähere Erläuterungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  ppa. Michael Hinz 
Dipl.-Ing. (FH) 
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Anlage 

Anhang 1: Grundlagen der Berechnungen  

Anhang 2.1: Lageplan mit Ausbreitungsberechnung TAG, 2,0 m / 5,2 m über Gelände 

Anhang 2.2: Lageplan mit Ausbreitungsberechnung NACHT, 5,2 m über Gelände  

Anhang 2.3: Tabelle mit Beurteilungspegeln und Lärmpegelbereichen  

Anhang 3: Empfohlene Festsetzung 

 



Gemeinde Heikendorf, B-Plan Nr. 94
Lärmtechnische Untersuchung, Verkehrslärm nach DIN 18005 / 16. BlmSchV

Emissionsberechnung Straße (RLS-19)

Legende

Straße Straßenname
Abschnitt Abschnitt
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr (evtl. Abweichungen sind auf die automatischen Rundungen des Berechnungsprogrammes zurückzuführen; sie haben keinen Einfluss auf die
Berechnungsergebnisse.)
M Tag Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
pLkw1 Tag % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Tag % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
M Nacht Kfz/h durschschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
pLkw1 Nacht % Prozent Lkw1 im Zeitbereich
pLkw2 Nacht % Prozent Lkw2 im Zeitbereich
vPkw km/h zul. Geschwindigkeit Pkw
vLkw km/h zul. Geschwindigkeit Lkw
Straßen- oberfläche Straßenoberfläche nach Tab. 4a  RLS-19
L'w Tag dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
L'w Nacht dB(A) Schallleistungspegel / Meter im Zeitbereich
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Emissionsberechnung Straße (RLS-19)

Straße Abschnitt DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

pLkw1

Tag

%

pLkw2

Tag

%

M

Nacht

Kfz/h

pLkw1

Nacht

%

pLkw2

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

Straßen-

oberfläche

L'w

Tag

dB(A)

L'w

Nacht

dB(A)

B502 18600 1094,6 1,9 1,1 135,7 2,7 2,2 100 80 Asphaltbetone <= AC11 88,3 79,4
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Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Gemeinde Heikendorf
Aufstellung B-Plan Nr. 94

Lärmtechnische Untersuchung
Verkehrslärm nach DIN 18005 / 16. BImSchV

Anhang: 2.1

Ausgangssituation freie Schallausbreitung
mit geplanter Bebauung

Ausbreitungsberechnung
Beurteilungszeitraum TAG 06.00 bis 22.00 Uhr

Isophonen: 5,20 m über Gelände
Grenzisophonen: 2,00 | 5,20   m ü. Gelände

Berechnungsraster: 2m x 2m

Aufgestellt:   Neumünster, 09. Mai 2025
Projekt-Nr.:  125.2417
Bearbeiter:   T. Danilova, M. Hinz

Maßgeblicher      Lärmpegel-
Außenlärmpegel  bereiche
in dB(A)              DIN 4109-1

<= 60
60 < <= 65   LPB III
65 < <= 70   LPB IV
70 < <= 75   LPB V
75 <    LPB VI

Legende

Geltungsbereich

Straße

berücksichtigte Hauptgebäude

Nebengebäude

ORW DIN 18005 / IGW 16. BImSchV

Orientierungswert MI, Tag, Außenwohnbereich

Immissionsgrenzwert MI, Tag, Außenwohnbereich

Orientierungswert MI, Tag, 60 dB(A)

Immissionsgrenzwert MI, Tag, 64 dB(A)

Richtwert Kommunikation, Tag, 62 dB(A)
Außenwohnbereich

Gebäudelärmkarte

Fassadenpunkt

Bemessung
Nr., Straßenname

Abschnitt
DTV [Kfz/24h]

Mt | Mn [Kfz/h]
pt1/pt2 | pn1/pn2 [%]

Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]
Deckschichtkorrektur Pkw / Lkw [dB(A)]

Reithalle

Reithalle

Stall

Stall

Büro/Whs.

Fahrzeughalle

24

26

A

B C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

E
F
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A

B

C

D

A
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D

6
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1

B-Plan Nr. 94

Hinweise:

Für Sondergebiet (SO) existieren keine Immissionsgrenzwerte oder Orientierungswerte, daher wird der Schutzzweck entsprechend dem eines Mischgebietes (MI) eingestuft..

Der Immissionsgrenzwert für den Beurteilungszeitraum TAG der 16. BImSchV von 64 dB(A) wird für Mischgebiete (MI) eingehalten. Der Orientierungswert für Mischgebiete (MI) der DIN 18005 für den Beurteilungszeitraum TAG von
60 dB(A) wird eingehalten.

In den ebenerdigen Außenwohnbereichen wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 64 dB(A) für Mischgebiete (MI) eingehalten. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 60 dB(A) in den ebenerdigen Außenwohn-
bereichen für Mischgebiete (MI) wird eingehalten.

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ zur Bestimmung von passiven Lärmschutzmaßnahmen beinhaltet die Addition von eventuellen Gewerbelärmimmissionen zum Straßenverkehrslärm, gemäß der DIN 4109-2:2018-01. Diese
werden rein fiktiv über die, in einem Mischgebiet (MI) zulässigen, Immissionsrichtwerte der TA Lärm berücksichtigt. Die geplante Bebauung liegt infolgedessen tags in den Lärmpegelbereichen III und IV. Zum Schutz der Innen-
räume der geplanten Bebauung ist Lärmschutz erforderlich.

Prognose
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Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh

Gemeinde Heikendorf
Aufstellung B-Plan Nr. 94

Lärmtechnische Untersuchung
Verkehrslärm nach DIN 18005 / 16. BImSchV

Anhang: 2.2

Ausgangssituation freie Schallausbreitung
mit geplanter Bebauung

Ausbreitungsberechnung
Beurteilungszeitraum NACHT 22.00 bis 06.00 Uhr

Isophonen: 5,20 m über Gelände
Grenzisophonen: 5,20   m ü. Gelände

Berechnungsraster: 2m x 2m

Aufgestellt:   Neumünster, 09. Mai 2025
Projekt-Nr.:  125.2417
Bearbeiter:   T. Danilova, M. Hinz

Maßgeblicher      Lärmpegel-
Außenlärmpegel  bereiche
in dB(A)              DIN 4109-1

<= 60
60 < <= 65   LPB III
65 < <= 70   LPB IV
70 < <= 75   LPB V
75 <    LPB VI

Legende

Geltungsbereich

Straße

berücksichtigte Hauptgebäude

Nebengebäude

ORW DIN 18005 / IGW 16. BImSchV

Orientierungswert (Verkehr) MI, Nacht, 50 dB(A)

Immissionsgrenzwert MI, Nacht, 54 dB(A)

Gebäudelärmkarte

Fassadenpunkt

Bemessung
Nr., Straßenname

Abschnitt
DTV [Kfz/24h]

Mt | Mn [Kfz/h]
pt1/pt2 | pn1/pn2 [%]

Geschwindigkeit Pkw / Lkw [km/h]
Deckschichtkorrektur Pkw / Lkw [dB(A)]

Reithalle

Reithalle

Stall

Stall

Büro/Whs.

Fahrzeughalle
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C

D
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B-Plan Nr. 94

Hinweise:

Für Sondergebiet (SO) existieren keine Immissionsgrenzwerte oder Orientierungswerte, daher wird der Schutzzweck entsprechend dem eines Mischgebietes (MI) eingestuft.

Der Immissionsgrenzwert für den Beurteilungszeitraum NACHT der 16. BImSchV von 54 dB(A) wird für Mischgebiete (MI) eingehalten. Der Orientierungswert für Mischgebiete (MI) der DIN 18005 für den Beurteilungszeitraum NACHT
von 50 dB(A) wird für schutzbedürftige Gebäude eingehalten.

In den ebenerdigen Außenwohnbereichen wird der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 54 dB(A) für Mischgebiete (MI) eingehalten. Der Orientierungswert der DIN 18005 von 50 dB(A) in den ebenerdigen Außenwohn-
bereichen für Mischgebiete (MI) wird eingehalten.

Der „maßgebliche Außenlärmpegel“ zur Bestimmung von passiven Lärmschutzmaßnahmen beinhaltet die Addition von eventuellen Gewerbelärmimmissionen zum Straßenverkehrslärm, gemäß der DIN 4109-2:2018-01. Diese
werden rein fiktiv über die, in einem Mischgebiet (MI) zulässigen, Immissionsrichtwerte der TA Lärm berücksichtigt. Die geplante Bebauung liegt infolgedessen nachts im Lärmpegelbereich III. Zum Schutz der Innenräume der
geplanten Bebauung ist Lärmschutz erforderlich.
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Spalte Spalten- Beschreibung
nummer

Immissionsort 1-6 Immissionsort
 - Name des Immissionsortes | Gebäudebezeichnung; Fassadenpunkt
 - Geländehöhe am Immissionsort
 - Höhe des Immissionsortes
 - Stockwerk
 - Nutzungsart

Beurteilungspegel: Verkehrslärm 7-16 Beurteilung gemäß DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau"
 - Beurteilungspegel: Pegel, Tag / Nacht, berechnet nach RLS-19
 - Orientierungswert gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005, Tag / Nacht
 - Orientierungswert- Überschreitung, Tag / Nacht
 - Immissionsgrenzwert gemäß 16. BImSchV, Tag / Nacht
 - Immissionsgrenzwert-Überschreitung, Tag / Nacht

maßgeblicher Außenlärmpegel: Verkehrslärm und Gewerbelärm 17-24 Berechnung des maßgeblichen Außenlärmpegels gemäß DIN 4109-2 (2018) "Schallschutz im Hochbau"
 - Beurteilungspegel, Verkehrslärm: Pegel, Tag / Nacht, berechnet nach RLS-19
 - Differenz der Beurteilungspegel Verkehrslärm Tag und Nacht
   gem. Nr. 4.4.5.2 "Straßenverkehr" der DIN 4109-2
 - maßgeblicher Außenlärmpegel nur aus Verkehrslärm
 - Beurteilungspegel, Gewerbelärm: entspricht dem Immissionsrichtwert der TA Lärm im maßgebenden
   Beurteilungszeitraum Tag oder Nacht gem. Nr. 4.4.5.6 "Gewerbe- und Industrieanlagen" der DIN 4109-2
 - maßgeblicher Außenlärmpegel zur Dimensionierung des Bau-Schalldämmmaßes R'w,ges
   gem Nr. 4.4.5.7 "Überlagerung mehrerer Schallimmissionen" der DIN 4109-2 zur Ableitung des
   Lärmpegelbereiches nach Nr. 7.1 der DIN 4109-1
 - Bezeichnung des Lärmpegelbereiches nach Nr. 7.1 der DIN 4109-1

Gemeinde Heikendorf, B-Plan Nr. 94
Lärmtechnische Untersuchung, Verkehrslärm nach DIN 18005 / 16. BlmSchV
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Immissionsort Beurteilungspegel: Verkehrslärm maßgeblicher Außenlärmpegel: Verkehrslärm und Gewerbelärm
DIN 18005 16. BImSchV DIN 4109-2 (2018) DIN 4109-1

Pegel ORW ORW-Überschr. IGW IGW-Überschr. Verkehrslärm zzgl. Gewerbelärm Lärm-
Nr. Name Gelände- Höhe SW Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Sp.16-17maßg.ALPIRW maßg. ALP pegel-

 höhe  IO      dB(A)      dB(A)      dB(A)    dB(A)    dB(A)    dB(A)  dB(A)       dB(A)   dB(A)  dB(A)      Bereich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1;A Schulredder 24 12,8 15,47 EG MI 49 40 60 50 - - 64 54 - - 49 40 9 53 60 T: 63 III
18,27 1.OG 50 41 - - - - 50 41 9 54 T: 63 III

1;B 13,0 15,47 EG MI 52 43 60 50 - - 64 54 - - 52 43 9 56 60 T: 64 III
18,27 1.OG 54 45 - - - - 54 45 9 58 T: 64 III

1;C 12,9 15,47 EG MI 53 44 60 50 - - 64 54 - - 53 44 9 57 60 T: 64 III
18,27 1.OG 51 42 - - - - 51 42 9 55 T: 64 III

1;D 13,1 15,47 EG MI 47 38 60 50 - - 64 54 - - 47 38 9 51 60 T: 63 III
18,27 1.OG 45 36 - - - - 45 36 9 49 T: 63 III

1;E 13,1 15,47 EG MI 46 38 60 50 - - 64 54 - - 46 38 8 51 60 T: 63 III
18,27 1.OG 47 38 - - - - 47 38 9 51 T: 63 III

1;F 13,0 15,47 EG MI 42 33 60 50 - - 64 54 - - 42 33 9 46 60 T: 63 III
18,27 1.OG 42 33 - - - - 42 33 9 46 T: 63 III

1;G 13,1 15,47 EG MI 44 35 60 50 - - 64 54 - - 44 35 9 48 60 T: 63 III
18,27 1.OG 45 36 - - - - 45 36 9 49 T: 63 III

2;A Büro/Whs. 13,1 15,55 EG MI 48 39 60 50 - - 64 54 - - 48 39 9 52 60 T: 63 III
18,35 1.OG 50 41 - - - - 50 41 9 54 T: 63 III

2;B 13,2 15,55 EG MI 49 40 60 50 - - 64 54 - - 49 40 9 53 60 T: 63 III
18,35 1.OG 51 42 - - - - 51 42 9 55 T: 64 III

2;C 13,1 15,55 EG MI 52 43 60 50 - - 64 54 - - 52 43 9 56 60 T: 64 III
18,35 1.OG 53 45 - - - - 53 45 8 58 T: 64 III

2;D 13,2 15,55 EG MI 43 34 60 50 - - 64 54 - - 43 34 9 47 60 T: 63 III
18,35 1.OG 53 45 - - - - 53 45 8 58 T: 64 III

4;A Reithalle 13,0 15,22 EG - 52 43 - - - - - - - - 52 43 9 55 - T: 55 I
4;B 12,9 15,22 EG - 54 45 - - - - - - - - 54 45 9 57 - T: 57 II
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Immissionsort Beurteilungspegel: Verkehrslärm maßgeblicher Außenlärmpegel: Verkehrslärm und Gewerbelärm
DIN 18005 16. BImSchV DIN 4109-2 (2018) DIN 4109-1

Pegel ORW ORW-Überschr. IGW IGW-Überschr. Verkehrslärm zzgl. Gewerbelärm Lärm-
Nr. Name Gelände- Höhe SW Nutz Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Sp.16-17maßg.ALPIRW maßg. ALP pegel-

 höhe  IO      dB(A)      dB(A)      dB(A)    dB(A)    dB(A)    dB(A)  dB(A)       dB(A)   dB(A)  dB(A)      Bereich
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

4;C Reithalle 12,9 15,22 EG - 49 40 - - - - - - - - 49 40 9 52 - T: 52 I
4;D 12,7 15,22 EG - 50 41 - - - - - - - - 50 41 9 53 - T: 53 I
5;A Fahrzeughalle 13,0 15,36 EG - 48 39 - - - - - - - - 48 39 9 51 - T: 51 I
5;B 12,9 15,36 EG - 53 44 - - - - - - - - 53 44 9 56 - T: 56 II
5;C 12,9 15,36 EG - 52 43 - - - - - - - - 52 43 9 55 - T: 55 I
5;D 13,1 15,36 EG - 48 39 - - - - - - - - 48 39 9 51 - T: 51 I
6;A Reithalle 12,6 15,17 EG - 54 45 - - - - - - - - 54 45 9 57 - T: 57 II
6;B 12,9 15,17 EG - 52 43 - - - - - - - - 52 43 9 55 - T: 55 I
6;C 13,2 15,17 EG - 56 47 - - - - - - - - 56 47 9 59 - T: 59 II
6;D 12,5 15,17 EG - 56 47 - - - - - - - - 56 47 9 59 - T: 59 II

Gemeinde Heikendorf, B-Plan Nr. 94
Lärmtechnische Untersuchung, Verkehrslärm nach DIN 18005 / 16. BlmSchV

Beurteilungspegel und Lärmpegelbereiche

Anhang 2.3
Seite 3

Projekt-Nr.: 125.2417

SoundPLANnoise 9.1



572000
572000

5954000 5954000

572000
572000

5954000 5954000

B 502

32579000
32579000

6025000 6025000

32579000
32579000

6025000 6025000

32579000
32579000

6025000 6025000

Maßstab 1:1000
0 10 20 40 60 80

m

Bearbeiter:
Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33 - 24539 Neumünster
Tel.: 04321 / 260 27-0 - Fax.: 04321 / 260 27-99
internet: www.wvk.sh - email: info@wvk.sh
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Anhang: 3

Empfohlene Festsetzungen

-Verkehrslärm-

Aufgestellt:   Neumünster, 09. Mai 2025
Projekt-Nr.:  125.2417
Bearbeiter:   T. Danilova, M. Hinz

Maßgeblicher      Lärmpegel-
Außenlärmpegel  bereiche
in dB(A)              DIN 4109-1

<= 60
60 < <= 65   LPB III
65 < <= 70   LPB IV
70 < <= 75   LPB V
75 <    LPB VI

Legende

Geltungsbereich

Straße

berücksichtigte Hauptgebäude

Nebengebäude

Umgrenzung der Flächen für besondere Anlagen und
Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen im Sinne des BImSchG
(§9 Abs. 1 Nr. 24 und Abs. 4 BauGB)

B-Plan Nr. 94

Hinweise:

An allen Fassaden in den Baufeldern mit der Bezeichnung LPB III ist zur Einhaltung unbedenklicher Innenraumpegel in schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1: Mindestanforderungen)
das erforderliche gesamte Bau-Schalldämmmaß der Außenbauteile für Außenfassaden gemäß Abschnitt 7.1 der DIN 4109-1:2018-01 vorzusehen.

Die Schalldämmmaße sind durch alle Außenbauteile eines Raumes gemeinsam zu erfüllen und in Abhängigkeit des Verhältnisses der Außenwandfläche zur Grundfläche gegebenenfalls mit Korrekturfaktoren zu versehen (siehe DIN 4109-2,
Schallschutz im Hochbau, Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen).

Die Berechnung des zu erbringenden bewerteten Schalldämmmaßes der Umfassungsbauteile eines Raumes ist jeweils für das tatsächliche Objekt durch einen Sachverständigen (Architekt, Bauphysiker) zu berechnen.

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen Sachverständigen nachgewiesen wird, dass andere Maßnahmen gleichwertig sind.

LPB III

LPB III

32579000
32579000

6025000 6025000



 
Kreisverwaltung:  Sprechzeiten:  Bankverbindung:  
Hamburger Straße 17/18 DI: 14.30 �± 18.00 Uhr Förde Sparkasse (BLZ 210 501 70) 
24306 Plön Fr: 08.00 -- 12.00 Uhr Kto. - Nr. 8888 
 und nach Vereinbarung IBAN: DE54 2105 0170 0000 0088 88 
Web: www.kreis-ploen.de  BIC: NOLADE21KIE 

 

  

KREIS PLÖN 
DER LANDRAT  
 
- Kreisplanung �± 
 
 
Kreisverwaltung Plön �y Postfach 7 �y 24301 Plön  
 

Amt Schrevenborn 
Die Amtsdirektorin 
Stabstelle Bauliche Entwicklung 
Dorfplatz 2 
 
24 226 Heikendorf 
 
und Herrn Bürgermeister der Gemeinde Heikendorf 
per E-Mail 

Rückfragen an : Herrn Schäfer 
Tel.: 04522 / 743-307 
eckart.schaefer@kreis-ploen.de 
Haus B, Zimmer 408  
Aktenzeichen: P1-11-b94-f11.-ft 
 
 
Plön, den 30. August 2024 

      

        nachrichtlich:  
siehe Verteiler E-Mail 

 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.  94 und 11. Änderung des FNP der Gemeinde  Hei-
kendorf für das Gebiet  Grundstücke Nr. 24 und 26, südlich Straße Schulredder  
hier: Stellungnahme gem. § 4 (1) BauGB und z ugleich nach § 11 (1) LaPlaG 
Ihr Bericht (Schreiben des Büros Blank per Mail) v. 15.7.2024  
 
 
 
Zu den jetzigen Verfahrensschritten wurden folgende Unterlagen vorgelegt: 

- 11. FNP Planzeichnung, Vorentwurf Stand 3.6.2024 
- 11. FNP Begründungstext, Vorentwurf Stand 3.6.2024 
- B 95 Begründungstext, Vorentwurf Stand 3.6.2024 
- B 95 Nutzungs- und Bebauungskonzept Stand 3.6.2024, Matthiesen u.a. 
- GOP Bestand, Stand 26.4.2022 
- UB Auszug, Stand 17.6.2024, Matthiesen u.a. 

 
Die Gemeinde Heikendorf plant die Schaffung von Baurechten für Flächen und Anlagen für 
den gewerblichen Tiersport im Außenbereich, westlich der Ortslage. Dazu soll eine beste-
hende Reitschule teilweise und ein Wohngrundstück (vormalige Gärtnerei) ganz überplant 
werden. Die Entwicklungsziele der Planung sind die Erweiterung der Reitschule und eine neue 
Hundeschule. 
 
Seitens der Kreisplanung  gebe ich dazu die nachfolgenden Hinweise. 
 
Gesetzlicher Planungsanlass  § 1 (3) BauGB : 
Mit der Planung wird die bauliche Inanspruchnahme von Außenbereich angestrebt. Dies be-
darf der stichhaltigen Darlegung des Planungsanlasses hinsichtlich des städtebaulichen Hand-
lungsbedarfes und des Standortes. 
Die vorliegende Entwurfsfassung enthält keine Angaben zum Bedarf in Heikendorf an zusätz-
lichen Flächen für den Reitsport und für eine Hundeschule. 
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Soweit sich ein gemeindliches Entwicklungsinteresse für den Reitsport aus der Erweiterung 
des schon vorhandenen Standortes ablesen ließe, könnte das ein Planungsanlass iS § 1 (3) 
BauGB sein. Auch wäre nachvollziehbar, dass eine Freifläche für die Bewegung von Pferden 
und eine Reithalle Vorhabenteile sind, die ortsbaulich an anderer Stelle schwer integrierbar 
und am ehesten im Außenbereich zu verwirklichen sind. Aber dazu gibt es keine Angaben in 
der Planung. 
 
Auch hinsichtlich des Bedarfs an einer weiteren Hundeschule in Heikendorf werden keine ge-
macht, die eine Planung begründen würden, zumal im Außenbereich.  
Unabhängig von der Lage erscheint es problematisch eine städtebauliche Planung (Sonder-
gebiet) nur für eine Hundeschule zu entwickeln, weil das Vorhaben seiner Art nach in verschie-
denen Baugebietstypen zulässig ist an sich keine speziell auf den Betriebszweck ausgerich-
tete hochbauliche Anlagen benötigt.  
 
Der Planentwurf selbst beschränkt die Angaben für die Anlagen für die Hundeschule selbst 
auf eine Freifläche und ein Carport oder Weidezelt. Dafür wäre keine Planung erforderlich. Als 
wesentlichste bauliche Entwicklung für die Hundeschule enthält der Plan die nahezu Verdop-
pelung der Grundfläche des vorhandenen Wohnhauses als Betriebs-Wohnhauses mit Verwal-
tung. 
 
Unter den Aspekten des schonenden Umgangs mit der Ressource Boden und dem ver-
pflichtenden Schutz des Außenbereiches vor Zersiedelung ist aber die Frage, ob es Planungs-
recht für ein Betriebswohnhaus einer Hundeschule geben muss, zu verneinen.  
Aus vorgenannten Gründen fehlen die gesetzlichen Planungsanlässe iS § 1 (3) BauGB für die 
Fläche der vorgesehenen Hundeschule. Inwieweit sich das Vorhaben innerhalb des auf dem 
Grundstück baugenehmigten Bestandes umsetzen läßt, wäre über eine Bauvoranfrage auf der 
Grundlage eines sonstigen Vorhabens gem. § 35 (2) BauGB zu prüfen. 
 
Es wird angeraten den Geltungsbereich des Entwurfs auf die Fläche zu begrenzen, für die ein 
gesetzlicher Planungsanlass herleitbar ist. 
 
Wahl des Verfahrens:  
Der Entwurf ist als Angebotsbebauungsplan vorgelegt worden. Umgesetzt werden sollen ein 
oder zwei eindeutig umrissene Vorhaben, ein Reitsportgelände und eine Hundeschule.  
Angesichts der Begrenzung auf ein oder evt. zwei Einzelvorhaben und der Lage im Außenbe-
reich sollte das Verfahren auf einen Vorhabenbezogenen Bebauungsplan in Verbindung mit 
einem Durchführungsvertrag gem. § 12 BauGB umgestellt werden. 
 
Ein Bebauungsplan für besondere Vorhaben im Außenbereich bedarf der Durchführungsver-
pflichtung und engen dauerhaften Zweckbindung, um eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung zu gewährleisten. Das dafür geeignete Instrument ist der Vorhabenbezogene Bebauungs-
plan. Wird dieser nicht für erforderlich gehalten, steht auch die Begründung dafür in Frage, 
Außenbereichsflächen überhaupt baulich zu beanspruchen. Auch in diesem Zusammenhang 
erscheinen die angestrebten Baurechte für ein vergrößertes Betriebsleiterwohnhaus im Bau-
feld 8 ohne weitere Durchführungsverpflichtung und Zweckbindung nicht dazu geeignet, eine 
geordnete bauliche Entwicklung iS § 1 (3) BauGB zu gewährleisten. 
 
Um eine entsprechende Überarbeitung der Planunterlagen wird gebeten. Zu weiteren Einzel-
heiten der Planung äußere ich mich im weiteren Verfahren. 
 
 
Fachbehördliche Stellungnahmen:  
 
Die UNB m.H. teilt mit: 
Seitens der UNB werden zu der Planung folgende Anregungen vorgebracht: 
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1. Für die Dachflächen der Neubauten sollen durch den B-Plan eine Nutzung 
durch Solaranlagen ermöglicht werden. Damit kein Zielkonflikt zwischen dem Aus-
gleichsknick am südöstlichen Rand und der angrenzenden Bebauung entsteht, sollte 
der Schattenwurf der Gehölze auf die Dachfläche im weiteren Planungsverfahren be-
rücksichtigt werden. 
2. Für die weitere Planung ist ein qualifizierter Artenschutzbericht und eine quali-
fizierte Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung zu erarbeiten. 
Der Grünordnungsplan �±Bestand- mit Datum 26.04.2022 stellt den Geltungsbereich 
des FNP größer dar als den des B-Plans. Im Umweltbericht sowie in der Begründung 
sind die Geltungsbereiche als deckungsgleich dargestellt. Ich rege an, dies anzuglei-
chen. 
 
Die untere Wasserbehörde  m.H. teilt mit: 
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine abschließende Bewertung nicht ausrei-
chend und müssen konkretisiert werden. Gegen die Planung bestehen Bedenken und 
wird seitens der unteren Wasserbehörde in seiner jetzigen Form abgelehnt. Die Si-
cherstellung der Erschließung wird aus wasserrechtlicher Sicht momentan nicht in 
Aussicht gestellt. 
Der Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde (AZV) ist für die im B.- Plan Nr. 94 
dargestellte Fläche abwasserbeseitigungspflichtig (§ 44 LWG). In der Ortslage Hei-
kendorf betreibt der AZV zentrale Schmutz- und Niederschlagswasseranlagen. Der 
Schmutz- und Niederschlagswasseranschluss an die zentrale Kanalisation, Behand-
lungsanlagen sowie die Abwassereinleitung in die Gewässer hat entsprechend §§ 8, 
60, 57 und 83 WHG zu erfolgen.  
Das Plangebiet soll nach den vorliegenden Informationen über die Einleitungsstelle 
0010-RW-22 (Az.: LS 140c-553.32B 502-6.03 vom 04.05.1998) entwässern. Aufgrund 
des Alters der Einleitungserlaubnis ist diese bereits auf ihre relevanten Parameter (ab-
flusswirksame Fläche, Belastungsgrade der Flächen etc.) überprüft worden.  
Es ist ein Entwässerungskonzept zur abschließenden Bewertung mit entsprechender 
Nachweiserbringung zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Niederschlagswasser-
beseitigung des B.-Plans Nr. 94 vorzulegen. Momentan ist die geplante Versickerungs-
anlage nicht ausreichend nachgewiesen, sodass die Niederschlagsentwässerung mo-
mentan nicht geprüft werden kann. Die untere Wasserbehörde steht dazu in Kontakt 
mit dem beauftragten Ing.-Büro. Zusätzlich ist die Anmerkung der unteren Boden-
schutzbehörde zur geplanten Versickerung zu beachten. 
Im Rahmen des B.-Planverfahrens sind in den B.-Planunterlagen prüffähige Aussagen 
und Nachweise hierzu vorzulegen (§§ 47, 51 und 52 LWG). Sollte es durch die mit 
diesem B.-Plan entstehenden Flächen zu Abweichungen von bestehenden wasser-
rechtlichen Erlaubnissen bzw. Genehmigungen kommen, so sind neue Einleitungser-
laubnisse bzw. Genehmigungen mit entsprechenden Planungsunterlagen zu beantra-
gen. Das Einreichen der entsprechenden Nachweise bzw. Antragsunterlagen bei der 
unteren Wasserbehörde muss zeitnah erfolgen. Erst nach Einreichung der Unterlagen 
kann über die Erlaubnisfähigkeit der Anträge und damit über die Sicherung der Er-
schließung im B.-Planverfahren entschieden werden (s. Punkt 2 Einführungserlass 
ARW-1 vom 10.10.2019). Bei den Nachweisen einer ordnungsgemäßen Nieder-
schlagswasserbeseitigung wird auf den gemeinsamen Erlass des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) und des 
Ministeriums für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Hol-
�V�W�H�L�Q�� ���0�,�/�,���� �]�X�P�� �O�D�Q�G�H�V�Z�H�L�W�H�Q�� �8�P�J�D�Q�J�� �P�L�W�� �5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U�� �L�Q�� �1�H�X�E�D�X�J�H�E�L�H�W�H�Q�� �Ä�:�D�V��
serrechtliche Anforderungen zum Umgang mit Regenwasser in Neubaugebieten in 
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Schleswig-Holstein �± �7�H�L�O���������0�H�Q�J�H�Q�E�H�Z�L�U�W�V�F�K�D�I�W�X�Q�J�³�����$-RW-1) vom 10.10.2019 hin-
gewiesen.  
Es werden weiterhin folgende Hinweise für die Niederschlagswasserbeseitigung ge-
geben: Die anerkannten Regeln der Technik (z.B. die DWA A-102) fordern seit Ende 
2020 eine Trendumkehr von der abflussdominierten Niederschlagswasserbeseitigung. 
Die Einhaltung eines natürlichen Wasserhaushalts unter der Beachtung der Versicke-
rung, der Verdunstung und dem Abfluss muss bei der Planung/Überplanung für neue 
Bauvorhaben Beachtung finden. Die Vorhabenträger müssen eine Schädigung des 
Wasserhaushalts begründen, bzw. begründen, warum diese nicht vermieden werden 
kann. Entsiegelungen von z.B. Stellplätzen und die Begrünung von Dachflächen kön-
nen die Flächenrückhaltung am Ursprung verbessern, natürlichere Abflussverhältnisse 
schaffen und Starkregenspitzen und Schadstoffeinträge minimieren und ausgleichen. 
Die Einleitung von Regenwasser ins Grundwasser z.B. durch Versickerungsanlagen 
oder Baumrigolen oder die Nutzung von Zisternen und die damit einhergehende Ent-
lastung unserer Gewässer im Kreis Plön wird von der unteren Wasserbehörde aus-
drücklich begrüßt. 
Der Untergrund im Plangebiet ist grundsätzlich zur Nutzung von Geothermie (Erd-
wärme) geeignet. Für den Bau und Betrieb einer Geothermieanlage (Erdwärmeson-
den, Brunnensysteme, flache Erdwärmekollektoren) muss eine wasserrechtliche Er-
laubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz bei der unteren Wasserbehörde beantragt 
werden, die im betreffenden Planungsgebiet mit weiteren Auflagen behaftet sein kann. 
Es ist hierzu frühzeitig die untere Bodenschutzbehörde bei der Erlaubniserteilung zu 
beteiligen. 
 
Die untere Bodenschutzbehörde  m.H. teilt mit: 
Seitens der uBB bestehen Bedenken gegen die vorliegende Planung. 
 
Der Bereich der ehemaligen Gärtnerei ist gemäß § 5 Abs. 3 LBodSchG als Fläche mit 
besonderer Kennzeichnung A2 (Archiv A2) archiviert. Bedeutsam ist im Rahmen der 
Nachforschungspflicht, dass sich bei solchen Flächen (A2) durch eine veränderte pla-
nungsrechtlich zulässige Nutzung ggf. ein Verdacht auf Bodenbelastungen ergeben 
kann. Kleinräumige schädliche Bodenverunreinigungen können aufgrund der Vornut-
zung (z.B. im Bereich der ehemaligen Gewächshausheizung, dem Öllager oder dem 
Pflanzenschutzmittellager) nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten während 
den Baumaßnahmen Auffälligkeiten auftreten ist die uBB umgehend zu informieren. 
Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind der uBB unaufgefordert vorzulegen.     
 
Im Hinblick auf die Freigabe der geplanten Versickerung ist zunächst in Abstimmung 
mit der uBB die Schadlosigkeit nachzuweisen. 
 
Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand weder ein altlastverdächtiger Stand-
ort, noch ein Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 Abs. 5 und Abs. 6 Bun-
des-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) erfasst.  
 
Gemäß § 1 BBodSchG ist die Funktionsfähigkeit des Bodens zu erhalten und zu för-
dern. Um das Auftreten schadhafter Bodenverdichtungen zu verhindern, sind bei Bau-
maßnahmen auf unbefestigten und stark beanspruchten Flächen (insbesondere Zu-
fahrt/Baustraßen) Arbeitsgeräte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. Lastver-
teilungsplatten auszulegen. Für Nivellierungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus 
dem Plangebiet zu nutzen. Spätere Grün-/Freiflächen sind nach Möglichkeit weder zu 
befahren, noch mit sonstigen Auflasten zu versehen. 
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Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer ordnungsgemäßen und möglichst 
standortnahen Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der Verwertung oder Entsor-
gung bei dem Vorhaben anfallenden Bodens sind die Anforderungen nach §§ 6-8 
BBodSchV bzw. der Ersatzbaustoffverordnung einzuhalten. 
 
Der vorbeugende Brandschutz  m.H. teilt mit: 
In den nächsten Planungsschritten muss die Löschwasserversorgung nachgewiesen werden. 
Es muss für das Gebiet in einer Entfernung von höchstens 300 m von den zukünftigen Gebäu-
�G�H�Q���H�L�Q�H���/�|�V�F�K�Z�D�V�V�H�U�P�H�Q�J�H���Q�D�F�K���G�H�U���W�H�F�K�Q�L�V�F�K�H�Q���5�H�J�H�O���Ä�$�U�E�H�L�W�V�E�O�D�W�W���:���������³���G�H�V���'�9�*�:���]�X�U��
Verfügung stehen. Hierfür können Löschteiche oder andere offene Gewässer, Zisternen, Bohr-
brunnen oder Hydranten mit einem Höchstabstand untereinander von 100 m dienen. 
 
Die Verkehrsaufsicht  m. H. teilt mit: 
Gegen die B-Plan Neuaufstellung Nr. 94 im Parallelverfahren § 8 (3) BauGB mit F-
Planänderung Nr. 11 der Gemeinde Heikendorf, Amt Schrevenborn, bestehen in ver-
kehrlicher Hinsicht seitens der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön (Verkehrs-
aufsicht) keine Bedenken, sofern der nachfolgende Hinweis berücksichtigt wird: 
 
Sämtliche verkehrsregelnde Maßnahmen (Aufstellung von Verkehrszeichen etc.) wer-
den erst nach Abschluss des jeweiligen F- bzw. B-Planverfahrens sowie Durchführung 
einer entsprechenden Verkehrsschau durch gesonderte verkehrsrechtliche Anordnun-
gen endgültig festgesetzt. 
 
Folglich ist der Straßenverkehrsbehörde des Kreises Plön nach Abschluss/Durchfüh-
rung, ggf. schon während des Verfahrens, ein entsprechendes Beschilderungskonzept 
(Beschilderungsplan) zur Prüfung vorzulegen. 
 
Der Denkmalschutz  m. H. teilt mit: 
Im Plangeltungsbereich sind keine gesetzlich geschützten Bau- und Gründenkmale erfasst. 
Laut Archäologischem Atlas SH liegt der Plangeltungsbereich in keinem Archäologischen In-
teressengebiet. Da grundsätzlich Belange der Bodendenkmalpflege betroffen sein können, ist 
eine Abstimmung dieser Planung mit dem Archäologischen Landesamt erforderlich. 
 
Der öff. -rechtl. Entsorgungsträger  m.H. teilt mit:  
Bei der Gestaltung der Wendemöglichkeit für Müllwagen über die Zu- und Abfahrten ist darauf 
zu achten, dass die Verkehrswege nicht durch bauliche Anlagen, Fahrzeuge u. ä. eingeengt 
werden. Die lichte Durchfahrtsbreite beträgt mind. 3,55m und die Durchfahrtshöhe mind. 
4,50m. 
Außerdem müssen die Schleppkurven für ein 3-achsiges Müllfahrzeug in den Einfahrtsberei-
chen beachtet werden. 
Die Behälter müssen an den Abfuhrtagen so bereitgestellt werden, dass sie ohne Rangiervor-
gang erreicht werden können. 
Sollte die geplante Wendemöglichkeit nicht ausreichend dimensioniert sein, müssen die Be-
hälter gem. § 15 Abs. 6 und 7 der Satzung über die Abfallwirtschaft des Kreises Plön (AbfS) 
�G�L�U�H�N�W���D�P���Ä�6�F�K�X�O�U�H�G�G�H�U�³���E�H�U�H�L�Wgestellt werden. Gleiches gilt für die Sperrmüllabfuhr (§ 12 Abs. 
2 AbfS). 
 
Weiteres Verfahren:  
Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfahren Änderungen in Text und Zeichnung gegenüber 
dem jeweils vorhergehenden Verfahrensschritt. Versehen Sie bitte alle Entwurfsunterlagen mit 
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dem Bearbeitungsstand. Zu den kommenden Verfahrensschritten und auch für andere Bau-
leitpläne rege ich an, die Beteiligungen gem. §§ 3, 4 BauGB parallel auch netzgestützt über 
www.BOB-SH.de durchzuführen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Eckart Schäfer 
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GEMEINDE HEIKENDORF  
AUFSTELLUNG DES BEBAUUNGSPLANES NR. 94 UND DER 11. ÄNDERUNG DES 
FLÄCHENNUTZUNGSPLANES FÜR DAS GEBIET "SONDERGEBIET TIERSPORT"  
 
ABWÄGUNG DER VORGEBRACHTEN ANREGUNGEN ZUR FRÜHZEITIGEN ÖFFENTLICHKEITS - 
UND BEHÖRDENBETEILIGUNG  
 

Stand: 19. November 2025 

S t e l l u n g n a h m e n  

zur frühzeitigen Behördenbeteiligung gem. § 4 (1) BauGB Verfahrensteil 1 , Planabstimmung mit den 
Nachbargemeinden gemäß § 2 (2) BauGB, Planungsanzeige gemäß § 11 (1) Landesplanungsgesetz 
 
Verfahrensteil 1  
 
Frühzeitige Behördenbeteiligung:  mit Anschreiben vom 15.07.2024 
 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: ��

 
15.07.2024 bis einschließlich 30.08.2024 

  
 
Die vorgebrachten Anregungen hat die Gemeinde Heikendorf geprüft und mit folgendem Ergebnis abge-
wogen. Weitere Stellungnahmen mit Anregungen und Bedenken von Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange sowie von Nachbargemeinden und Bürgern sind nicht eingegangen. 
 
ANREGUNGEN BERÜCKSICHTIGUNG 
  (Beschlussempfehlungen) 
   

I. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE   

 Kreis Plön                                                                         
vom 30.08.2024 

 

1. Zu den jetzigen Verfahrensschritten wurden fol-
gende Unterlagen vorgelegt: 

�x 11. FNP Planzeichnung, Vorentwurf Stand 
3.6.2024 

�x 11. FNP Begründungstext, Vorentwurf Stand 
3.6.2024 

�x B 94 Begründungstext, Vorentwurf Stand 
3.6.2024 

�x B 95 Nutzungs- und Bebauungskonzept 
Stand 3.6.2024, Matthiesen u.a. 

�x GOP Bestand, Stand 26.4.2022 
�x UB Auszug, Stand 17.6.2024, Matthiesen 

u.a. 
 
Die Gemeinde Heikendorf plant die Schaffung 
von Baurechten für Flächen und Anlagen für den 
gewerblichen Tiersport im Außenbereich, west-
lich der Ortslage. Dazu soll eine bestehende Reit-
schule teilweise und ein Wohngrundstück (vor-
malige Gärtnerei) ganz überplant werden. Die 
Entwicklungsziele der Planung sind die Erweite-
rung der Reitschule und eine neue Hundeschule. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf 
die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 
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ANREGUNGEN BERÜCKSICHTIGUNG 
  (Beschlussempfehlungen) 
   

Seitens der Kreisplanung  gebe ich dazu die 
nachfolgenden Hinweise. 
 

2. Gesetzlicher Planungsanlass § 1 (3) BauGB:  
Mit der Planung wird die bauliche Inanspruch-
nahme von Außenbereich angestrebt. Dies be-
darf der stichhaltigen Darlegung des Planungs-
anlasses hinsichtlich des städtebaulichen Hand-
lungsbedarfes und des Standortes. 
Die vorliegende Entwurfsfassung enthält keine 
Angaben zum Bedarf in Heikendorf an zusätzli-
chen Flächen für den Reitsport und für eine Hun-
deschule. 
 

Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen und der diesbezüglichen Anre-
gung insofern gefolgt. 
Zum Planungsanlass für den Bereich der Reitsportanlage 
wird die Begründung um entsprechende Erläuterungen 
ergänzt. 

 Soweit sich ein gemeindliches Entwicklungsinte-
resse für den Reitsport aus der Erweiterung des 
schon vorhandenen Standortes ablesen ließe, 
könnte das ein Planungsanlass iS § 1 (3) BauGB 
sein. Auch wäre nachvollziehbar, dass eine Frei-
fläche für die Bewegung von Pferden und eine 
Reithalle Vorhabenteile sind, die ortsbaulich an 
anderer Stelle schwer integrierbar und am ehes-
ten im Außenbereich zu verwirklichen sind. Aber 
dazu gibt es keine Angaben in der Planung. 
 
Auch hinsichtlich des Bedarfs an einer weiteren 
Hundeschule in Heikendorf werden keine ge-
macht, die eine Planung begründen würden, zu-
mal im Außenbereich. 
 
Unabhängig von der Lage erscheint es problema-
tisch eine städtebauliche Planung (Sondergebiet) 
nur für eine Hundeschule zu entwickeln, weil das 
Vorhaben seiner Art nach in verschiedenen Bau-
gebietstypen zulässig ist an sich keine speziell 
auf den Betriebszweck ausgerichtete hochbauli-
che Anlagen benötigt. 
 
Der Planentwurf selbst beschränkt die Angaben 
für die Anlagen für die Hundeschule selbst auf 
eine Freifläche und ein Carport oder Weidezelt. 
Dafür wäre keine Planung erforderlich. Als we-
sentlichste bauliche Entwicklung für die Hunde-
schule enthält der Plan die nahezu Verdoppelung 
der Grundfläche des vorhandenen Wohnhauses 
als Betriebs-Wohnhauses mit Verwaltung. 
 
Unter den Aspekten des schonenden Umgangs 
mit der Ressource Boden und dem verpflichten-
den Schutz des Außenbereiches vor Zersiede-
lung ist aber die Frage, ob es Planungsrecht für 
ein Betriebswohnhaus einer Hundeschule geben 
muss, zu verneinen. 
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ANREGUNGEN BERÜCKSICHTIGUNG 
  (Beschlussempfehlungen) 
   

Aus vorgenannten Gründen fehlen die gesetzli-
chen Planungsanlässe iS § 1 (3) BauGB für die 
Fläche der vorgesehenen Hundeschule. Inwie-
weit sich das Vorhaben innerhalb des auf dem 
Grundstück baugenehmigten Bestandes umset-
zen läßt, wäre über eine Bauvoranfrage auf der 
Grundlage eines sonstigen Vorhabens gern. § 35 
(2) BauGB zu prüfen. 
 
Es wird angeraten den Geltungsbereich des Ent-
wurfs auf die Fläche zu begrenzen, für die ein ge-
setzlicher Planungsanlass herleitbar ist. 
 

3. Wahl des Verfahrens:  
Der Entwurf ist als Angebotsbebauungsplan vor-
gelegt worden. Umgesetzt werden sollen ein oder 
zwei eindeutig umrissene Vorhaben, ein Reit-
sportgelände und eine Hundeschule. Angesichts 
der Begrenzung auf ein oder evtl. zwei Einzelvor-
haben und der Lage im Außenbereich sollte das 
Verfahren auf einen Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan in Verbindung mit einem Durchfüh-
rungsvertrag gern. § 12 BauGB umgestellt wer-
den. 
 
Ein Bebauungsplan für besondere Vorhaben im 
Außenbereich bedarf der Durchführungsver-
pflichtung und engen dauerhaften Zweckbin-
dung, um eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung zu gewährleisten. Das dafür geeignete In-
strument ist der Vorhabenbezogene Bebauungs-
plan. Wird dieser nicht für erforderlich gehalten, 
steht auch die Begründung dafür in Frage, Au-
ßenbereichsflächen überhaupt baulich zu bean-
spruchen. Auch in diesem Zusammenhang er-
scheinen die angestrebten Baurechte für ein ver-
größertes Betriebsleiterwohnhaus im Baufeld 8 
ohne weitere Durchführungsverpflichtung und 
Zweckbindung nicht dazu geeignet, eine geord-
nete bauliche Entwicklung iS § 1 (3) BauGB zu 
gewährleisten. 
 
Um eine entsprechende Überarbeitung der Plan-
unterlagen wird gebeten. Zu weiteren Einzelhei-
ten der Planung äußere ich mich im weiteren Ver-
fahren. 
 

Die Gemeinde hält im vorliegenden Fall -auch für den um 
die Hundeschule reduzierten Plangeltungsbereich- auf 
Grund der Eigenart des Vorhabens die Aufstellung eines 
Angebotsbebauungsplanes für das geeignete Planungs-
instrument. Der Anregung, einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufzustellen wird insofern nicht gefolgt. 

4. Fachbehördliche Stellungnahmen:  
 
Die UNB m.H.  teilt mit: 
Seitens der UNB werden zu der Planung fol-
gende Anregungen vorgebracht: 
 
1. Für die Dachflächen der Neubauten sollen 

durch den B-Plan eine Nutzung durch 

Die Nutzung von Dachflächen durch Solaranlage wird 
nicht ausgeschlossen. Der Knick am südöstlichen Rand 
wird einen größeren Abstand zur geplanten Reithalle er-
halten. Insofern werden die Auswirkungen einer Verschat-
tung der Dachflächen reduziert. 
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Solaranlagen ermöglicht werden. Damit kein 
Zielkonflikt zwischen dem Ausgleichsknick 
am südöstlichen Rand und der angrenzenden 
Bebauung entsteht, sollte der Schattenwurf 
der Gehölze auf die Dachfläche im weiteren 
Planungsverfahren berücksichtigt werden. 

 
5. 2. Für die weitere Planung ist ein qualifizierter 

Artenschutzbericht und eine qualifizierte Ein-
griffs- Ausgleichsbilanzierung zu erarbeiten. 

 

Für die weitere Planung werden ein qualifizierter Arten-
schutzbericht und eine qualifizierte Eingriffs- Ausgleichs-
bilanzierung erarbeitet und der diesbezügliche Hinweis in-
sofern beachtet. 

6. Der Grünordnungsplan -Bestand- mit Datum 
26.04.2022 stellt den Geltungsbereich des FNP 
größer dar als den des B-Plans. Im Umweltbe-
richt sowie in der Begründung sind die Geltungs-
bereiche als deckungsgleich dargestellt. Ich rege 
an, dies anzugleichen. 
 

Die Darstellungen werden im weiteren Verfahren angegli-
chen und der diesbezügliche Hinweis insofern beachtet. 

7. Die untere Wasserbehörde m.H.  teilt mit: 
Die hier vorgelegten Unterlagen sind für eine ab-
schließende Bewertung nicht ausreichend und 
müssen konkretisiert werden. Gegen die Planung 
bestehen Bedenken und wird seitens der unteren 
Wasserbehörde in seiner jetzigen Form abge-
lehnt. Die Sicherstellung der Erschließung wird 
aus wasserrechtlicher Sicht momentan nicht in 
Aussicht gestellt. 
 
Der Abwasserzweckverband Ostufer Kieler 
Förde (AZV) ist für die im B.- Plan Nr. 94 darge-
stellte Fläche abwasserbeseitigungspflichtig (§ 
44 LWG). In der Ortslage Heikendorf betreibt der 
AZV zentrale Schmutz- und Niederschlagswas-
seranlagen. Der Schmutz- und Niederschlags-
wasseranschluss an die zentrale Kanalisation, 
Behandlungsanlagen sowie die Abwassereinlei-
tung in die Gewässer hat entsprechend §§ 8, 60, 
57 und 83 WHG zu erfolgen. 
 
Das Plangebiet soll nach den vorliegenden Infor-
mationen über die Einleitungsstelle 0010-RW-22 
(Az.: LS 140c-553.32B 502-6.03 vom 
04.05.1998) entwässern. Aufgrund des Alters der 
Einleitungserlaubnis ist diese bereits auf ihre re-
levanten Parameter (abflusswirksame Fläche, 
Belastungsgrade der Flächen etc.) überprüft wor-
den. 
 
Es ist ein Entwässerungskonzept zur abschlie-
ßenden Bewertung mit entsprechender Nachwei-
serbringung zur Sicherstellung der ordnungsge-
mäßen Niederschlagswasser-beseitigung des B.-
Plans Nr. 94 vorzulegen. Momentan ist die ge-
plante Versickerungsanlage nicht ausreichend 

Zu dem Sachverhalt sind weitergehende Abstimmungen 
mit der unteren Wasserbehörde erfolgt. Dies hat ergän-
zend folgende Aussage getroffen: 
�Ä�$�X�I�J�U�X�Q�G���G�H�U���J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���9�H�U�V�L�F�N�H�U�X�Q�J���I�•�U���H�L�Q���7�H�L�O���G�H�V���%�H��
bauungsplanes Nr. 94 und der entsprechenden Erstellung 
eines Entwässerungskonzepts kann seitens der unteren 
Wasserbehörde auf den A-RW 1 Nachweis verzichtet wer-
den. Die im Lageplan ausgewiesene versiegelte Fläche 
der Reithalle (Hartdach 925m2 und Gründach 134m2) 
überschreitet zwar die im A-RW 1 angegebene Bagatell-
grenze, jedoch durch die geplanten regenwasserwirt-
schaftlichen Maßnahmen (Rigolenversickerung. alternativ 
Rückhaltung über einen Staukanal) wird bereits die Schä-
digung des natürlichen Wasserhaushaltes minimiert. Die 
durch den Abwasserbeseitigungspflichtigen (AZV Ostufer 
Kieler Förde) angegebene freie Kapazität des Regenwas-
serkanals (3,0 l/s) darf nicht überschritten werden. 
Es ist ein Entwässerungskonzept zur abschließenden Be-
wertung mit entsprechender Nachweiserbringung zur Si-
cherstellung der ordnungsgemäßen Regenwasserbeseiti-
gung für den B-Plan Nr. 94 der unteren Wasserbehörde 
�Y�R�U�]�X�O�H�J�H�Q���³ 
Zum letzten Hinweis hat die Abstimmung ergeben, dass 
spätestens mit dem Einleitungsantrag erlaubnis-/geneh-
migungsfähige Unterlagen (endgültiges Entwässerungs-
konzept des Grundstücks) der unteren Wasserbehörde 
vorzulegen sind, um beurteilen zu können, ob eine Ge-
nehmigung oder Erlaubnis erteilt werden kann. 
Die Erläuterungen werden in die Begründung übernom-
men. Weitergehende Maßnahmen werden nicht erforder-
lich. 
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nachgewiesen, sodass die Niederschlagsent-
wässerung momentan nicht geprüft werden kann. 
Die untere Wasserbehörde steht dazu in Kontakt 
mit dem beauftragten Ing.-Büro. Zusätzlich ist die 
Anmerkung der unteren Bodenschutzbehörde 
zur geplanten Versickerung zu beachten. 
 
Im Rahmen des B-Planverfahrens sind in den B.-
Planunterlagen prüffähige Aussagen und Nach-
weise hierzu vorzulegen (§§ 47, 51 und 52 LWG). 
Sollte es durch die mit diesem B.-Plan entstehen-
den Flächen zu Abweichungen von bestehenden 
wasserrechtlichen Erlaubnissen bzw. Genehmi-
gungen kommen, so sind neue Einleitungser-
laubnisse bzw. Genehmigungen mit entspre-
chenden Planungsunterlagen zu beantragen. 
Das Einreichen der entsprechenden Nachweise 
bzw. Antragsunterlagen bei der unteren Wasser-
behörde muss zeitnah erfolgen. Erst nach Einrei-
chung der Unterlagen kann über die Erlaubnisfä-
higkeit der Anträge und damit über die Sicherung 
der Erschließung im B.-Planverfahren entschie-
den werden (s. Punkt 2 Einführungserlass ARW-
1 vom 10.10.2019). Bei den Nachweisen einer 
ordnungsgemäßen Niederschlagswasserbeseiti-
gung wird auf den gemeinsamen Erlass des Mi-
nisteriums für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) 
und des Ministeriums für Inneres, ländliche 
Räume und Integration des Landes Schleswig-
Holstein (MILI) zum landesweiten Umgang mit 
�5�H�J�H�Q�Z�D�V�V�H�U���L�Q���1�H�X�E�D�X�J�H�E�L�H�W�H�Q���Ä�:�D�V�V�H�U�U�H�F�K�W��
liche Anforderungen zum Umgang mit Regen-
wasser in Neubaugebieten in Schleswig-Holstein 
�²  Teil 1: Mengenbewirtschaftung" (A-RW-1) vom 
10.10.2019 hin-gewiesen. 
 

 Es werden weiterhin folgende Hinweise für die 
Niederschlagswasserbeseitigung gegeben: Die 
anerkannten Regeln der Technik (z.B. die DWA 
A-102) fordern seit Ende 2020 eine Trendumkehr 
von der abflussdominierten Niederschlagswas-
serbeseitigung. Die Einhaltung eines natürlichen 
Wasserhaushalts unter der Beachtung der Versi-
ckerung, der Verdunstung und dem Abfluss muss 
bei der Planung/Überplanung für neue Bauvorha-
ben Beachtung finden. Die Vorhabenträger müs-
sen eine Schädigung des Wasserhaushalts be-
gründen, bzw. begründen, warum diese nicht ver-
mieden werden kann. Entsiegelungen von z.B. 
Stellplätzen und die Begrünung von Dachflächen 
können die Flächenrückhaltung am Ursprung 
verbessern, natürlichere Abflussverhältnisse 
schaffen und Starkregenspitzen und Schadstof-
feinträge minimieren und ausgleichen. Die 
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Einleitung von Regenwasser ins Grundwasser 
z.B. durch Versickerungsanlagen oder Baumrigo-
len oder die Nutzung von Zisternen und die damit 
einhergehende Entlastung unserer Gewässer im 
Kreis Plön wird von der unteren Wasserbehörde 
ausdrücklich begrüßt. 
 

8. Der Untergrund im Plangebiet ist grundsätzlich 
zur Nutzung von Geothermie (Erdwärme) geeig-
net. Für den Bau und Betrieb einer Geothermie-
anlage (Erdwärmesonden, Brunnensysteme, fla-
che Erdwärmekollektoren) muss eine wasser-
rechtliche Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushalts-
gesetz bei der unteren Wasserbehörde beantragt 
werden, die im betreffenden Planungsgebiet mit 
weiteren Auflagen behaftet sein kann. Es ist 
hierzu frühzeitig die untere Bodenschutzbehörde 
bei der Erlaubniserteilung zu beteiligen. 
 

Der Hinweis wird ergänzend in die Begründung aufge-
nommen. 

9. Die untere Bodenschutzbehörde m.H.  teilt mit: 
Seitens der uBB bestehen Bedenken gegen die 
vorliegende Planung. 
 
Der Bereich der ehemaligen Gärtnerei ist gemäß 
§ 5 Abs. 3 LBodSchG als Fläche mit besonderer 
Kennzeichnung A2 (Archiv A2) archiviert. Be-
deutsam ist im Rahmen der Nachforschungs-
pflicht, dass sich bei solchen Flächen (A2) durch 
eine veränderte planungsrechtlich zulässige Nut-
zung ggf. ein Verdacht auf Bodenbelastungen er-
geben kann. Kleinräumige schädliche Bodenver-
unreinigungen können aufgrund der Vornutzung 
(z.B. im Bereich der ehemaligen Gewächshaus-
heizung, dem Öllager oder dem Pflanzenschutz-
mittellager) nicht vollständig ausgeschlossen 
werden. Sollten während den Baumaßnahmen 
Auffälligkeiten auftreten ist die uBB umgehend zu 
informieren. Die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise sind der uBB unaufgefordert vorzule-
gen. 
 
Im Hinblick auf die Freigabe der geplanten Versi-
ckerung ist zunächst in Abstimmung mit der uBB 
die Schadlosigkeit nachzuweisen. 
 
Im Plangebiet ist nach derzeitigem Kenntnisstand 
weder ein altlastverdächtiger Standort, noch ein 
Altstandort oder eine Altablagerung gemäß §§ 2 
Abs. 5 und Abs. 6 Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) erfasst. 
 
Gemäß § 1 BBodSchG ist die Funktionsfähigkeit 
des Bodens zu erhalten und zu fördern. Um das 
Auftreten schadhafter Bodenverrichtungen zu 
verhindern, sind bei Baumaßnahmen auf 

Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen, so dass das Gärtnereigelände 
nur noch teilweise überplant wird. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Begründung auf-
genommen. 
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unbefestigten und stark beanspruchten Flächen 
(insbesondere Zu-fahrt/Baustraßen) Arbeitsge-
räte mit breitem Kettenfahrwerk einzusetzen bzw. 
Lastverteilungsplatten auszulegen. Für Nivellie-
rungsarbeiten ist bevorzugt Bodenmaterial aus 
dem Plangebiet zu nutzen. Spätere Grün-/Freiflä-
chen sind nach Möglichkeit weder zu befahren, 
noch mit sonstigen Auflasten zu versehen. 
 
Sämtliches abgetragenes Bodenmaterial ist einer 
ordnungsgemäßen und möglichst standortnahen 
Verwertung/Entsorgung zuzuführen. Bei der Ver-
wertung oder Entsorgung bei dem Vorhaben an-
fallenden Bodens sind die Anforderungen nach 
§§ 6-8 BBodSchV bzw. der Ersatzbaustoffverord-
nung einzuhalten. 
 

10. Der vorbeugende Brandschutz m.H.  teilt mit: 
In den nächsten Planungsschritten muss die 
Löschwasserversorgung nachgewiesen werden. 
Es muss für das Gebiet in einer Entfernung von 
höchstens 300 m von den zukünftigen Gebäuden 
eine Löschwassermenge nach der technischen 
�5�H�J�H�O���Ä�$�U�E�H�L�W�V�E�O�D�W�W���:�������������G�H�V���'�9�*�: zur Verfü-
gung stehen. Hierfür können Löschteiche oder 
andere offene Gewässer, Zisternen, Bohrbrun-
nen oder Hydranten mit einem Höchstabstand 
untereinander von 100 m dienen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Be-
gründung wird um entsprechende Ausführungen ergänzt. 

11. Die Verkehrsaufsicht m. H.  teilt mit: 
Gegen die B-Plan Neuaufstellung Nr. 94 im Pa-
rallelverfahren § 8 (3) BauGB mit F-Planände-
rung Nr. 11 der Gemeinde Heikendorf, Amt 
Schrevenborn, bestehen in verkehrlicher Hinsicht 
seitens der Straßenverkehrsbehörde des Kreises 
Plön (Verkehrsaufsicht) keine Bedenken, sofern 
der nachfolgende Hinweis berücksichtigt wird: 
Sämtliche verkehrsregelnde Maßnahmen (Auf-
stellung von Verkehrszeichen etc.) werden erst 
nach Abschluss des jeweiligen F- bzw. B-Plan-
verfahrens sowie Durchführung einer entspre-
chenden Verkehrsschau durch gesonderte ver-
kehrsrechtliche Anordnungen endgültig festge-
setzt. 
Folglich ist der Straßenverkehrsbehörde des 
Kreises Plön nach Abschluss/Durchführung, ggf. 
schon während des Verfahrens, ein entsprechen-
des Beschilderungskonzept (Beschilderungs-
plan) zur Prüfung vorzulegen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

12. Der Denkmalschutz m. H.  teilt mit: 
Im Plangeltungsbereich sind keine gesetzlich ge-
schützten Bau- und Gründenkmale erfasst. Laut 
Archäologischem Atlas SH liegt der Plangel-
tungsbereich in keinem Archäologischen 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 
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Interessengebiet. Da grundsätzlich Belange der 
Bodendenkmalpflege betroffen sein können, ist 
eine Abstimmung dieser Planung mit dem Archä-
ologischen Landesamt erforderlich. 
 

13. Der öff. -rechtl. Entsorgungsträger m.H.  teilt 
mit: 
Bei der Gestaltung der Wendemöglichkeit für 
Müllwagen über die Zu- und Abfahrten ist darauf 
zu achten, dass die Verkehrswege nicht durch 
bauliche Anlagen, Fahrzeuge u. ä. eingeengt 
werden. Die lichte Durchfahrtsbreite beträgt 
mind. 3,55m und die Durchfahrtshöhe mind. 
4,50m. 
 
Außerdem müssen die Schleppkurven für ein 3-
achsiges Müllfahrzeug in den Einfahrtsbereichen 
beachtet werden. 
 
Die Behälter müssen an den Abfuhrtagen so be-
reitgestellt werden, dass sie ohne Rangiervor-
gang erreicht werden können. 
Sollte die geplante Wendemöglichkeit nicht aus-
reichend dimensioniert sein, müssen die Behälter 
gern. § 15 Abs. 6 und 7 der Satzung über die Ab-
fallwirtschaft des Kreises Plön (AbfS) direkt am 
�Ä�6�F�K�X�O�U�H�G�G�H�U�����E�H�U�H�L�W�J�H�V�W�H�O�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����*�O�H�L�F�K�H�V���J�L�O�W��
für die Sperrmüllabfuhr (§ 12 Abs. 2 AbfS). 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Be-
gründung wird um entsprechende Ausführungen ergänzt. 

14. Weiteres Verfahren:  
Bitte kennzeichnen Sie im weiteren Verfahren 
Änderungen in Text und Zeichnung gegenüber 
dem jeweils vorhergehenden Verfahrensschritt. 
Versehen Sie bitte alle Entwurfsunterlagen mit 
dem Bearbeitungsstand. Zu den kommenden 
Verfahrensschritten und auch für andere Bauleit-
pläne rege ich an, die Beteiligungen gern. §§ 3, 4 
BauGB parallel auch netzgestützt über 
www.B0B-SH.de durchzuführen. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beach-
tet. 
Eine Beteiligung über BOB-SH ist bislang nicht beabsich-
tigt. 

 Ministerium für Inneres, Kommunales, Woh-
nen und Sport des Landes S. -H.                                                            
vom 16.09.2024  

 

1. Mit Schreiben vom 15.07.2024 informieren Sie 
über die 11. Änderung des Flächennutzungspla-
nes und die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 94 der Gemeinde Heikendorf. Ziel der Pla-
nung ist die Schaffung der planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für ein ca. 1 ha großes Sonder-
�J�H�E�L�H�W���Ä�7�L�H�U�V�S�R�U�W��- Sport und Freizeit / Ferien mit 
�7�L�H�U�H�Q�����V�•�G�O�L�F�K���G�H�U���6�W�U�D�‰�H���Ä�6�F�K�X�O�U�H�G�G�H�U�������+�L�H�U�]�X��
soll eine ehemalige Hofstelle und eine ehemalige 
Gärtnerei nachgenutzt werden. Vorgesehen ist, 
dass das westliche Teil überwiegend der 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und auf 
die nachfolgenden Ausführungen verwiesen. 
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Erweiterung der bereits bestehenden Reit-
sporteinrichtung dienen sollen. Neben Reit-, 
Stall- und Nebenanlagen sind unter anderem 
Wohnungen und Ferienwohnungen vorgesehen. 
Von den Gebäuden der ehemaligen Gärtnerei im 
östlichen Plangeltungsbereich steht nur noch ein 
Wohnhaus. Dies wurde letztmalig als Flüchtlings-
unterkunft genutzt. Vorgesehen ist die Umnut-
zung zu Wohn- und Verwaltungsgebäuden sowie 
die Nutzung des Außengeländes für Hundesport. 
Der Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet 
bislang als Fläche für die Landwirtschaft dar und 
soll entsprechend geändert werden. 
 

2. Aus Sicht der Landesplanung  nehme ich zu der 
Bauleitplanung wie folgt Stellung: 
Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erforder-
nisse der Raumordnung ergeben sich aus der am 
17.12.2021 in Kraft getretenen Landesverord-
nung über den Landesentwicklungsplan Schles-
wig-Holstein �²  Fortschreibung 2021 vom 
25.11.2021 (LEP-VO 2021, GVOBI. Schl.-H. S. 
1409, Ressortbezeichnungen geändert durch Ar-
tikel 64 der Verordnung vom 27. Oktober 2023, 
GVOBI. Schl.-H. S. 514) sowie dem Regionalplan 
III (Amtsbl. Schl.-H. 2001, Seite 49). 
 
Die Gemeinde Heikendorf gehört als Stadtrand-
kern I. Ordnung zu den Siedlungsschwerpunkten 
des Landes. Der Plangeltungsbereich befindet 
sich am Rand der Siedlungsachsenabgrenzung. 
Nach Kapitel 3.9 Abs. 2 LEP-VO 2021 sollen 
neue Bauflächen nur in guter räumlicher und ver-
kehrsmäßiger Anbindung an vorhandene, im 
baulichen Zusammenhang bebaute, tragfähige 
und zukunftsfähige Ortsteile und in Form behut-
samer Siedlungsabrundungen ausgewiesen wer-
den. 
 
Aus den Planunterlagen geht hervor, dass eine 
ehemalige Hofstelle sowie eine ehemalige Gärt-
nerei im Außenbereich einer neuen Nutzung zu-
geführt werden sollen. Das Plangebiet befindet 
sich insofern abgesetzt vom Siedlungsgefüge der 
Gemeinde Heikendorf und wird auch vor dem 
Hintergrund der bestehenden Grundsätze der 
Raumordnung zur städtebaulichen Entwicklung 
kritisch gesehen. Ich verweise an dieser Stelle 
auch auf die kritischen Stellungnahmen des Re-
ferates Städtebau und Ortsplanung; Städtebau-
recht (s. unten) und des Kreises Plön vom 
30.08.2024. 
 
Grundsätzlich bestehen aus landesplanerischer 
Sicht zur Erweiterung des Reiterhofes aber keine 

Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen und der diesbezüglichen Anre-
gung insofern gefolgt. 
Zum Planungsanlass für den Bereich der Reitsportanlage 
wird die Begründung um entsprechende Erläuterungen 
ergänzt. 
Die Gemeinde hält im vorliegenden Fall -auch für den um 
die Hundeschule reduzierten Plangeltungsbereich- auf 
Grund der Eigenart des Vorhabens die Aufstellung eines 
Angebotsbebauungsplanes für das geeignete Planungs-
instrument. Der Anregung, einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufzustellen wird insofern nicht gefolgt. 
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grundsätzlichen Bedenken. Im Hinblick auf die 
abgesetzte Lage sollte jedoch die Nichtinan-
spruchnahme der Flächen westlich des Plangel-
tungsbereiches begründet werden. Zudem wird 
die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes empfohlen. 
 
Der Kreis Plön hinterfragt in der Stellungnahme 
vom 30.08.2024 zudem den Bedarf und die 
Standortbegründung für die Hundeschule und die 
betriebsbedingten Wohneinheiten. Auch die Lan-
desplanung bittet um eine Konkretisierung der 
Planunterlagen diesbezüglich. Es wird ergän-
zend darum gebeten, zu prüfen, ob die Errichtung 
einer Hundeschule nicht auch auf einer im Flä-
chennutzungsplan dargestellten Grünfläche 
möglich ist. 
Eine schließende Stellungnahme wird zurückge-
stellt. 
 

3. Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Er-
fordernisse der Raumordnung und greift damit ei-
ner planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitpla-
nes nicht vor. Eine Aussage über die Förderungs-
würdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser 
landesplanerischen Stellungnahme nicht verbun-
den. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

4. Aus Sicht des Referates für Städtebau und Orts-
planung, Städtebaurecht, bestehen gegen die 
Planung grundsätzliche Bedenken. 
 
Gegen die Darstellung bzw. Festsetzung eines 

Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbe-
�V�W�L�P�P�X�Q�J�� �Ä�7�L�H�U�V�S�R�U�W���� �E�H�V�W�H�K�H�Q�� �H�U�K�H�E�O�L�F�K�H��
Bedenken. 

 
1. Nach dem Grundsatz des Vorrangs der In-

nenentwicklung gem. § 1 Abs. 5 S. 3 BauGB 
und § la Abs. 2 BauGB sind im Rahmen einer 
Standortalternativen-prüfung zuerst mögliche 
Innenentwicklungspotenziale zu prüfen, be-
vor neue Flächen ausgewiesen werden. So-
fern keine Flächen im Innenbereich verfügbar 
sind, ist bei der Neuausweisung von Flächen 
im Außenbereich auf eine abrundende und 
arrondierende Siedlungsergänzung zu ach-
ten. Die Wahl der neu ausgewiesenen Flä-
chen ist anhand städtebaulicher Kriterien zu 
treffen. Die Prüfung ist in der Begründung 
nachvollziehbar darzulegen. Die Anforderun-
gen des § la Abs. 2 BauGB sind in der Abwä-
gung gem. § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksich-
tigen. 

 

Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen und der diesbezüglichen Anre-
gung insofern gefolgt. 
Zum Planungsanlass für den Bereich der Reitsportanlage 
wird die Begründung um entsprechende Erläuterungen 
ergänzt. 
Die Gemeinde hält im vorliegenden Fall -auch für den um 
die Hundeschule reduzierten Plangeltungsbereich- auf 
Grund der Eigenart des Vorhabens die Aufstellung eines 
Angebotsbebauungsplanes für das geeignete Planungs-
instrument. Der Anregung, einen vorhabenbezogenen Be-
bauungsplan aufzustellen wird insofern nicht gefolgt. 
Die im Bereich der Reitsporteinrichtung vorgesehenen 
Wohnnutzungen werden weitergehend begründet. 
Um mögliche Auswirkungen von Lärmimmissionen durch 
die östlich des Plangebietes gelegene Bundesstraße 502 
wird eine Schalltechnische Stellungnahme eingeholt, de-
ren Ergebnisse in der Planung berücksichtigt werden. 
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 2. Vorsorglich weise ich darauf hin, dass gemäß 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB bei der Aufstellung 
von Bauleitplänen die allgemeinen Anforde-
rungen an gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse zu berücksichtigen sind. Immissio-
nen, die durch die östlich angrenzende Bun-
desstraße B 502 auf die geplante Nutzung als 
auch durch solche innerhalb des Plangebie-
tes selbst auf die schutzbedürftigen Nutzun-
gen einwirken könnten, wären im Hinblick auf 
die allgemeinen Anforderungen an gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse i. S. des § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB bei der Abwägung von 
Standortalternativen als öffentlicher Belang 
zu berücksichtigen. Dabei geht es nicht nur 
um den Schutz innerhalb von Gebäuden, son-
dern auch um einen hinreichenden Freiflä-
chenschutz (Terrassen, Balkone, zum regel-
mäßigen Aufenthalt von Menschen be-
stimmte Freiflächen etc.). 

 

 

 3. Die gewählte Zweckbestimmung lässt eine 
nicht gebotene Vielfältigkeit für die Nutzung 
von Flächen im Außenbereich zu. Der Außen-
bereich ist grundsätzlich von Bebauung frei 
zu halten. Eine Überplanung abgesetzter Au-
ßenbereichsflächen bedarf einer ausreichen-
den, städtebaulichen Begründung. 

 

 

 4. Die Sondergebietsausweisung ist auf die Flä-
chen des Reiterhofes zu beschränken und mit 
einer differenzierteren Zweckbestimmung 
(z.B. wie das bereits bestehende Sonderge-
�E�L�H�W���D�O�V���Ä�6�2���5�I�������]�X���Y�H�U�V�H�K�H�Q�����)�•�U���G�L�H���)�O�l�F�K�H��
der Erweiterung der Reiterhofnutzung sollten 
ein vorhabenbezogener Bebauungsplan auf-
gestellt werden. 

 

 

 5. Darüber hinaus sind die konkreten Bedarfe 
für Wohnnutzungen (Ferienwohnungen, be-
triebsbezogenes Wohnen) nachvollziehbar 
darzulegen und entsprechende, differenzie-
rende Festsetzungen in den Bebauungsplan 
aufzunehmen. 

 Als Abwägungsgrundlage für die Gemeinde-
vertretung und zur besseren Nachvollziehbar-
keit sollten Aussagen in die Begründung auf-
genommen werden, in welchem Umfang ge-
genwärtig genehmigte Wohnnutzungen be-
stehen und in welchem Umfang künftig 
Wohnnutzungen in welcher Art und Weise zu-
gelassen werden sollen. Weder Sonderge-
biete noch Bauflächen in abgesetzter Außen-
bereichslage dienen der Bereitstellung von 
allgemeinem Wohnraum. 
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 6. Für die Fläche der Hundeschule ist eine Aus-

weisung eines Sonstigen Sondergebietes 
nicht erforderlich. Die Darstellung bzw. Fest-
setzung als private Grünfläche mit entspre-
chender Zweckbestimmung wäre ausrei-
chend, um notwendige untergeordnete bauli-
che Anlagen zuzulassen. Eine dauerhafte 
Wohnnutzung ist für den Betrieb einer Hunde-
schule nicht notwendig und auch aus Grün-
den des Außenbereichsschutzes städtebau-
lich nicht vertretbar. 

 

 

 7. Insgesamt ist in den Planunterlagen nachvoll-
ziehbar darzulegen, wie dem Außenbereichs-
schutz durch eine möglichst kompakte Anord-
nung der Nutzungen Rechnung getragen 
wird. In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass die abgesetzte Lage zum 
Siedlungsgefüge eine geordnete städtebauli-
che Entwicklung in Frage stellen. Es sollte ge-
prüft werden, ob ein Anschluss an den beste-
henden Reiterhof (Schulredder 22) dazu ge-
eignet wäre, eine möglichst kompakte Flä-
cheninanspruchnahme zu sichern. 

 

 

 Darüber hinaus werden diesseitig folgende Hin-
weise gegeben: 
 

 

5. 8. Gleichzeitig sollte die Gemeinde auch in An-
betracht der durch die in Aufstellung befindli-
chen Bebauungsplanung (B-Plan Nr. 82) her-
anrückende Wohnbebauung ermitteln und 
bewerten, welche Immissionen die planungs-
gegenständliche Sondergebietsausweisung 
nach sich könnte. 

 

Bei den Nutzungen innerhalb des Plangebietes handelt es 
sich um bestehende Nutzungen, die im Rahmen der Auf-
stellung des B-Planes Nr. 82 zu berücksichtigen sind. 

6. 9. In den Planunterlagen der Flächennutzungs-
planänderung wird an einer Vielzahl von Stel-
len auf die Planunterlagen des parallel in Auf-
stellung befindlichen Bebauungsplans ver-
wiesen. In diesem Zusammenhang wird da-
rauf hingewiesen, dass die Planbegründung 
des jeweiligen Bauleitplans die Ziele, Zwecke 
und wesentlichen Auswirkungen des Bauleit-
plans eigen- und vollständig darzulegen hat. 
Andernfalls werden die Anforderungen des § 
2a BauGB nicht entsprochen; eine Überarbei-
tung im Fortgang des Verfahrens ist notwen-
dig. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Planbegründungen des jeweiligen Bauleitplans legen 
die Ziele, Zwecke und wesentlichen Auswirkungen des 
Bauleitplans eigen- und vollständig -entsprechend der 
Darstellungstiefe- des jeweiligen Planes dar. Verweise auf 
die Begründung zum B-Plan sind zum Nutzungs- und Be-
bauungskonzept sowie zur inneren Erschließung erfolgt. 
Beide Aspekte sind für den Flächennutzungsplan nicht re-
levant, da er nicht die entsprechende Darstellungstiefe hat 
/ bzw. haben kann. Eine Überarbeitung wird insofern nicht 
erforderlich. 

7. 10. Den Planunterlagen lag ein Auszug aus dem 
gemeinsamen Umweltbericht sowohl für den 
F-Plan als auch für den B-Plan bei. Da es sich 
bei der Änderung des 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und für das 
weitere Verfahren beachtet. 
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Flächennutzungsplanes und der Aufstellung 
eines Bebauungsplans um zwei eigenstän-
dige Bauleitplanverfahren handelt, ist jeweils 
eine Begründung samt Umweltbericht für den 
F-Plan und eine für den B-Plan im Sinne des 
§ 2a Satz 2 Ziffer 2 BauGB anzufertigen. Da-
bei sollte aus dem jeweiligen Umweltbericht 
erkennbar sein, welche Aspekte auf der F-
Plan-Ebene und welche auf der B-Plan-
Ebene zu behandeln sind. Der Umweltbericht 
ist jeweils auf die F- bzw. B-Plan-Ebene an-
zupassen und die Inhalte sind entsprechend 
der Planungshierarchie abgeschichtet zu for-
mulieren. 

 
8. 11. Darüber hinaus weise ich darauf hin, dass der 

Umweltbericht einen gesonderten Teil der Be-
gründung bildet (§ 2a Satz 3 BauGB). Seiner 
Funktion als einer der zentralen Teile der Be-
gründung kann der Umweltbericht nur dann 
nachkommen, wenn er in die Begründung 
rechtsformal integriert ist. Ein Beifügen als 
�Ä�E�O�R�‰�H���� �$�Q�O�D�J�H���Z�•�U�G�H���G�L�H�V�H�U���%�H�G�H�X�W�X�Q�J���� �G�L�H��
durch das Postulat, das im Umweltbericht be-
schriebene Ergebnis der Umweltprüfung sei 
in der Abwägung zu berücksichtigen (§ 2 Abs. 
4 BauGB i. V. m. § 2a Satz 2 BauGB), betont 
wird, nicht gerecht werden. Der Umweltbe-
richt ist daher in die Begründung zu integrie-
�U�H�Q�� ���]�Z�L�V�F�K�H�Q�� �h�E�H�U�V�F�K�U�L�I�W�� �Ä�%�H�J�U�•�Q�G�X�Q�J���� �X�Q�G��
der Unterschrift der Bürgermeisterin bzw. des 
Bürgermeisters) und entsprechend der An-
lage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nummer 
2 BauGB zur Vermeidung eines beachtlichen 
Verfahrensmangels zu gliedern. 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und für das 
weitere Verfahren beachtet. 

9. 12. XPlanung ist ein Datenstandard zur Bereit-
stellung von räumlichen Planungsdaten aus 
Bauleitplanung, Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung sowie zukünftig auch der 
Landschaftsplanung in standardisierter und 
maschinenlesbarer Form (Dateiformat 
XPlanGML). Dieser Datenstandard sichert ei-
nen verlustfreien Austausch von Planinhalten 
in direkter Verknüpfung zu den Geometrie- 
und zugehörigen Metadaten sowie die Be-
schleunigung interner Verfahren und Optimie-
rung normierter Arbeitsprozesse. Im Hinblick 
auf die Umsetzung des Onlinezugangsgeset-
zes (OZG) sowie die fortschreitende Digitali-
sierung und Automation von Verwaltungs-
dienstleistungen wird ausdrücklich empfoh-
len, Bauleitpläne im Datenaustauschstandard 
XPlanung aufzustellen und insbesondere 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und für das 
weitere Verfahren beachtet. 
Die Planung wird in XPlanung erstellt. 
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auch für eine verwaltungsträgerübergreifende 
elektronische Kommunikation zu nutzen. 

 
 Die Übermittlung von Planunterlagen an das 

Referat für Städtebau und Ortsplanung, Städ-
tebaurecht, nehmen Sie bitte bis auf Weiteres 
weiterhin als PDF-Dokument vor. Weiterge-
hende Informationen (Erläuterungen, Arbeits-
hilfen, etc.) finden Sie unter: www.it-
vsh.de/xplanung/. 

 
10. Abschließend wird darauf hingewiesen, dass die 

Fachreferate des Ministeriums für Inneres, Kom-
munales, Wohnen und Sport für ein Planungsge-
spräch zu der vorgelegten Bauleitplanung zur 
Verfügung stehen. Bei Bedarf kommen Sie gerne 
auf die bekannten Ansprechpartner zu. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr S. -H.                                                            
vom 07.08.2024 

 

 Die Unterlagen zur o.a. Bauleitplanung, werden 
mit der Bitte um Abgabe der Stellungnahme mit 
anliegendem Schreiben des Büros Guntram 
Blank vom 15.07.2024 überreicht. Die Bauleitpla-
nung liegt vom 15.07.2024 bis 30.08.2024 öffent-
lich aus. 
 
Seitens des LBV-SH wird folgendes bemerkt: 
Gem. § 9 (Abs. 1) Bundesfernstraßengesetz 
(FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409) dürfen 
Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen und 
Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfer-
nung bis zu 20 m von der Bundesstraße B 502, 
außerhalb der zu Erschließung der anliegenden 
Grundstücke bestimmten Teil der Ortsdurchfahr-
ten, jeweils gemessen vom äußeren Rand der 
befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden (An-
bauverbotszone). 
 
Die Anbauverbotszone ist in der Planzeichnung 
des F-Plan und B-Plan darzustellen. 
 
Direkte Zufahrten und Zugänge dürfen zu der 
freien Strecke der Bundesstraße B 502 nicht an-
gelegt werden. 
 
Die verkehrliche Erschließung des Plangebietes 
hat ausschließlich über das gemeindliche Stra-
ßennetz zu erfolgen. 
Hinweis von der Stabstelle Baustellenkoordinie-
rung: 
Damit sich die Anbindung des Bebauungsgebie-
tes an/über das klassifizierte Straßennetz und 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Das Plangebiet weist einen Abstand von ca. 80,0 m zur B 
502 auf und wird über den Schulredder erschlossen. Inso-
fern sind die zur Anbauverbotszone und zur äußeren Er-
schließung gegebenen Hinweis für die Planung nicht rele-
vant. 
Der Hinweis zur Abstimmung der Baumaßnahmen wird in 
die Begründung übernommen. 
Um mögliche Auswirkungen von Lärmimmissionen durch 
die östlich des Plangebietes gelegene Bundesstraße 502 
wird eine Schalltechnische Stellungnahme eingeholt, de-
ren Ergebnisse in der Planung berücksichtigt werden. 
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Materialtransporte für die Erschließung des Be-
bauungsgebietes nicht mit Baumaßnahmen des 
LBV.SH überschneiden, sind die Arbeiten zur Er-
schließung des Bebauungsgebietes im Vorwege 
mit der Baustellenkoordinierung des LBV-SH ab-
zustimmen. 
 
Die Abstimmung mit der Baustellenkoordinierung 
des LBV.SH hat über das Funktionspostfach 
baustellenkoordinierungelbv-sh.landsh.de  zu er-
folgen. 
 
Hinweis: Für neue Wohnbebauung ist Lärmsa-
nierung zu Lasten des Bundes als Baulastträger 
der Bundesstraße B 502 ausgeschlossen. Es ist 
mit Beeinträchtigung der Wohnnutzung durch 
Verkehrslärm und erheblich zunehmendem Ver-
kehrslärm zu rechnen. 

 Landesamt für Landwirtschaft  und nachhal-
tige Entwicklung Schleswig -Holstein - Untere 
Forstbehörde �±                                                            
vom 21.08.2024 

 

 Die waldrechtlichen Belange der Unteren Forst-
behörde werden von der o.a. Planung nicht be-
rührt. 
 
Es befindet sich kein Wald im Bereich von 30 m 
um das geplante Bauvorhaben. 
 
Bei den umgebenden Gehölzen bis zu einem Ab-
stand von 30 m zum geplanten Bauvorhaben 
handelt es sich gem. § 2 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1. 
LWaldG um in der Flur oder im bebauten Gebiet 
gelegene kleinere Flächen, die nur mit einzelnen 
Baumgruppen, Baumreihen oder Hecken be-
stockt sind. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Archäologisches Landesamt                                                            
vom 15.07.2024 

 

 Wir können zurzeit keine Auswirkungen auf ar-
chäologische Kulturdenkmale gern. § 2 Abs. 2 
DSchG SH in der Neufassung vom 30.12.2014 
durch die Umsetzung der vorliegenden Planung 
feststellen. Daher haben wir keine Bedenken und 
stimmen den vorliegenden Planunterlagen zu. 
 
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG 
SH: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat 
dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-
meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mit-
zuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 
Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besit-
zerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Planung übernom-
men. 
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des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Ar-
beiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund ge-
führt haben. Die Mitteilung einer oder eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 
2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und 
die Fundstätte in unverändertem Zustand zu er-
halten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. 
Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ab-
lauf von vier Wochen seit der Mitteilung. 
 
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur 
Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürli-
chen Bodenbeschaffenheit. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfü-
gung. 

 Landes kriminalamt  �± Kampfmittelräumdienst                                                            
vom  15.07.2024 

 

 In der o. a. Gemeinde/Stadt sind Kampfmittel 
nicht auszuschließen. 
 
Vor Beginn von Tiefbaumaßnahmen wie z. B. 
Baugruben/Kanalisation/Gas/Wasser/Strom und 
Straßenbau ist die o. a. Fläche/Trasse gern. 
Kampfmittelverordnung des Landes Schleswig-
Holstein auf Kampfmittel untersuchen zu lassen. 
 
Die Untersuchung wird auf Antrag durch das Lan-
deskriminalamt, Dezernat 33, Sachgebiet 331, 
Mühlenweg 166, 24116 Kiel, durchgeführt. 
 
Bitte weisen Sie die Bauträger darauf hin, dass 
sie sich frühzeitig mit dem Kampfmittelräum-
dienst in Verbindung setzen sollten, damit Son-
dier- und Räummaßnahmen in die Baumaßnah-
men einbezogen werden können. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Planung übernom-
men. 

 Landwirtschaftskammer                                                           
vom 30.07.2024 

 

 Aus unserer Sicht bestehen zu der o.a. Bauleit-
planung keine Bedenken bzw. Änderungswün-
sche. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Landesbetrieb für Küstenschutz, National-
park und Meeresschutz S. -H.                                                           
vom 30.07.2024  

 

 Zu den mir vorgelegten Planunterlagen nehme 
ich in Hinblick auf die Belange des Küsten- und 
Hochwasserschutzes Stellung. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Das Plangebiet liegt weder im Hochwasserrisiko-
gebiet noch besteht ein räumlicher Bezug zur 
Küste oder zu Küstenschutzanlagen, somit wer-
den die Belange des Küsten- und Hochwasser-
schutzes nicht berührt. 
 
Ich bitte von einer weiteren Beteiligung der Küs-
tenschutzbehörde abzusehen. 
 
Aufgrund dieser Stellungnahmen können Scha-
denersatzansprüche gegen das Land Schleswig-
Holstein nicht geltend gemacht werden. Eine Ver-
pflichtung des Landes Schleswig-Holstein zum 
Schutz der Küste und zum Hochwasserschutz 
sowie eine Entschädigung bei Hochwasser- und 
Eisschäden besteht nicht. 

 Wasserstraßen - und Schifffahrtsamt Ostsee                                                                             
vom 18.07.2024 

 

 Gegen den o. g. Bebauungsplan Nr. 94 und der 
11. Änderung des Flächennutzungs-planes der 
Gemeinde Heikendorf habe grundsätzlich keine 
Bedenken. 
 
Belange der Wasserstraßen- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes werden nicht berührt. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Bundeswehr                                                                            
vom 02.08.2024  

 

 Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und 
Rechtslage werden Verteidigungsbelange nicht 
beeinträchtigt. Es bestehen daher zum angege-
benen Vorhaben seitens der Bundeswehr als 
Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Industrie - und Handelskammer zu Kiel      
vom 30.08.2024  

 

 Wir bedanken uns für die Einbindung in das Be-
teiligungsverfahren und die damit verbundene 
Möglichkeit, eine Stellungnahme zur Wahrung 
der Interessen der gewerblichen Wirtschaft abzu-
geben. 
 
Zur 11. Änderung des Flächennutzungsplans so-
wie zum Bebauungsplan Nr. 94 der Gemeinde 
Heikendorf haben wir keine Anmerkungen oder 
Hinweise. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 Handwerkskammer Flensburg                                                             
vom 16.07.2024 

 

 Wir haben die Pläne eingesehen. Anregungen 
und Bedenken werden nicht vorgebracht. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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 Stadtwerke Kiel                                                                    
vom 13.08.2024 

 

 Bebauungsplan Nr. 94:  
die oben aufgeführte Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 94 der Gemeinde Heikendorf ha-
ben die Stadtwerke Kiel AG sowie die Fachberei-
che der SWKiel Netz GmbH hinsichtlich der stadt-
werkeseitigen Versorgungsleitungen und -anla-
gen geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Hinweis Begründung, Abschnitt 9.2, Seite 16: 
Träger für die Gasversorgung des Gebietes ist 
die SWKiel Netz GmbH, ein Unternehmen der 
Stadtwerke Kiel AG. Wir bitten Sie diesen Ab-
schnitt entsprechend zu korrigieren. 
 
Neu- oder Umbauten sind zusätzlich zum B-Plan-
verfahren, durch Anfragen mit Leistungswerten 
beim Netzbetreiber (projektinfoestadtwerke-
kiel.de) mindestens 9 Monate vor dem geplanten 
Baubeginn anzumelden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Planung übernom-
men. 

 Stadtwerke Kiel                                                                    
vom 13.08.2024  

 

 11. Änderung des Flächennutzungsplanes:  
Die oben aufgeführte 11. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Gemeinde Heikendorf haben 
die Stadtwerke Kiel AG sowie die Fachbereiche 
der SWKiel Netz GmbH hinsichtlich der stadtwer-
keseitigen Versorgungsleitungen und -anlagen 
geprüft und nehmen wie folgt Stellung: 
 
Es bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 
Hinweis Begründung, Abschnitt 9.2, Seite 16: 
Träger für die Gasversorgung des Gebietes ist 
die SWKiel Netz GmbH, ein Unternehmen der 
Stadtwerke Kiel AG. Wir bitten Sie diesen Ab-
schnitt entsprechend zu korrigieren. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden in die Planung übernom-
men. 

 Schleswig -Holstein Netz GmbH                                                                    
vom 22.08.2024  

 

 Die uns zugesandten Unterlagen wurden im Hin-
blick auf unsere Belange geprüft. 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr.94 
betreibt die Schleswig-Holstein Netz GmbH keine 
Versorgungsleitungen. 
Es bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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 Deutsche Telekom Technik GmbH                                                            
vom 15.07.2024 

 

 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend 
Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - 
hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauf-
tragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflich-
ten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen Stel-
lungnahmen abzugeben. 
 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stel-
lung: Gegen die o.a. Planung haben wir keine Be-
denken. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 

 Abwasserzweckverband Ostufer Kieler Förde                                                            
vom 03.09.2024  

 

 Ich nehme Bezug auf Ihr Beteiligungsschreiben 
vom 15.07.2024. 
 
In Ziff. 9 Erschließung der Begründung verweisen 
Sie auf die Zuständigkeit des Verbandes für die 
Schmutz- und Regenwasserbeseitigung. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Die gegebenen Hinweise werden bei der Planung berück-
sichtigt. 

 1. Schmutzwasserbeseitigung  
Im Schulredder befindet sich bis in Höhe Haus 
Nr. 26 eine SW Druckrohrleitung welche an das 
zentrale Abwassersystem angeschlossen ist. Be-
züglich der Schmutzwasserbeseitigung im Be-
reich des geplanten Gebietes bestehen somit 
keine Bedenken. 
 

 

 2. Regenwasserbeseitigung  
Im Schulredder befindet sich eine RW Kanalan-
lage in Form eines offenen Trapezprofiels zur RW 
Ableitung in Richtung des RRB B502 und Einleit-
stelle 22. In diesem Abschnitt weist das Kanal-
netz nur eine begrenzte hydraulische Aufnahme-
kapazität auf. Die max. Einleitmenge für die zu-
sätzlich angeschlossenen Flächen der Baufelder 
6+8 ist auf 3,0 l/s für das Bemessungsereignis zu 
begrenzen. 

 

 Amt Schrevenborn STN SG 32                                                             
vom 22.07.2024 

 

 Aus Sicht des SG 32 sollte der Geltungsbereich 
dahingehend geändert werden, dass er durch-
�J�l�Q�J�L�J�� �S�D�U�D�O�O�H�O�� �]�X�P�� �)�O�X�U�V�W�•�F�N�� ���������� �Ä�:�H�J�H�S�D�U��
zelle Schulredder" verläuft. Die Flurstücke 104 
und 105 sollten mit verkauft und dem B-Plan Ge-
biet zugeschlagen werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen. Insofern macht es keinen 
Sinn, die beschriebenen Flurstücke dem B-Plangebiet zu-
zuschlagen. Der diesbezüglichen Anregung wird insofern 
nicht gefolgt. 
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Hintergrund dieser Anregung ist, die Gemeinde 
zukünftig und dauerhaft von den Kosten der 
Pflege und Unterhaltung der auf diesen Flächen 
stehenden Bäume und Sträucher frei zu halten. 
Die Gehölze sind zwar zu erhalten, können aber 
genauso gut auf dem Privatgrundstück wachsen. 
Es ist jetzt schon absehbar, dass die neuen Ei-
gentümer kurzfristig auf die Gemeinde zukom-
men werden und um Rückschnitt der Gehölze bit-
ten. Unter anderem steht dort eine große Eiche 
mit Totholz in der Krone. 

 Amt Schrevenborn STN Stab 2.3                                                                             
vom 25.07.2024 

 

 Ich schließe mich der Stellungnahme von SG 32 
an. Ich schlage vor, den Nadelbaumbestand auf 
Flurstück 104 zu entfernen und die Parzelle in 
eine möglichst pflegefreie Gehölzfläche ohne 
große Bäume (diese stehen bereits auf dem 
Knick) um zu bauen (Rücksprache Forstbe-
hörde). Es handelt sich nicht um einen wertvollen 
Baumbestand. 
Für die große Eiche auf dem Knick unmittelbar 
vor der neuen geplanten Reithalle, sollte eine ver-
tragliche Vereinbarung getroffen werden, dass 
die Verkehrssicherungspflicht Richtung Straße 
bei der Gemeinde liegt, Richtung Grundstück 
Reithalle beim Privateigentümer der angrenzen-
den Fläche. Es ist wegen des Publikumsverkehrs 
unter der Eiche mit erhöhten Anforderungen an 
die Verkehrssicherung des Baumes zu rechnen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Bereich der Hundeschule wird aus dem Plangeltungs-
bereich herausgenommen. Insofern macht es keinen 
Sinn, die beschriebenen Flurstücke dem B-Plangebiet zu-
zuschlagen. Der diesbezüglichen Anregung wird insofern 
nicht gefolgt. 

 BUND Ortsgruppe Heikendorf Helga Palm                                                                            
vom 21.08.2024  

 

 Wir bedanken uns für die Übermittlung der oben 
genannten Planungsunterlagen und nehmen wie 
folgt Stellung: 
 
Der Überlegung, dass der Standort am Heiken-
dorfer Schulredder für die geplante Betriebser-
weiterung des Reiterhofes und die Ausbildungs-
stätte für Hundesport innerhalb des Gemeinde-
gebietes am besten geeignet ist, können wir fol-
gen. Die Einschätzung, dass es bei der geplanten 
Nutzung des Gebietes, auch mit Ferienwohnun-
gen, zu keiner nennenswerten zusätzlichen Ver-
kehrsbelastung dort kommen wird, erschließt 
sich uns nicht. 
 
Aus der baulichen Anpassung an die Betriebsab-
läufe ergibt sich leider die Entwidmung eines 
Knickbereiches. Auch wenn als Ersatz die Neu-
anpflanzung eines Knicks am südöstlichen Rand 

Die Stellungnahme und die erfolgten Ausführungen wer-
den zur Kenntnis genommen. 
An den Ausführungen zur Verkehrsbelastung wird festge-
halten. 
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des Geländes erfolgt, so wird doch zunächst ein 
gesetzlich geschützter Biotop zerstört, bevor sich 
ein neuer entwickeln kann. Wir wissen beispiels-
weise von einem dortigen Vorkommen der 
Blauen Holzbiene, zumindest noch vor ein paar 
Jahren. Auch die Beseitigung großer Bäume be-
deutet immer einen Verlust für viele Jahre, auch 
wenn Ersatzpflanzungen vorgenommen werden. 
 
Dem Vorentwurf des sorgfältig ausgearbeiteten 
Umweltberichtes entnehmen wir aber im Großen 
und Ganzen, dass, mit den genannten Ausnah-
men, die Belange des Umweltschutzes, des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege Beach-
tung finden. 

 
 
Ausgearbeitet im November 2025 
durch 

G U N T R A M          B L A N K  
Architekturbüro    für    Stadtplanung 
Blücherplatz 9a,              24105 Kiel 
Tel: 0431 / 570 91 91,      Fax: 570 91 99 
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